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Vorwort  

 

Im Sommer 2010 gestalteten Auszubildende des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Koblenz 

unter der Anleitung des Künstlers Emil Heger eine Metallskulptur in Form eines Schiffes. 

Aufgestellt wurde sie am Lützeler Moselufer am Fuß der Balduin-Brücke und gehört zu den 

Koblenzer Orten der Kinderrechte. 

 

Die Skulptur erinnert an die UN-Kinderrechtskonvention aus dem Jahr 1989 und stellt das 

Thema des Artikels 3 der „UN-Konvention über die Rechte des Kindes“ dar zum „Wohl des 

Kindes“. Sein erster Absatz lautet: 

 

„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten 

Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungs-

organen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu be-

rücksichtigen ist.“ 

 

Das Schiff ist ein Symbol für Schutz und Fürsorge. Sein weithin sichtbarer Mast erinnert Er-

wachsene an ihre Verantwortung für das Wohl der Kinder und Jugendlichen. Ohr, Auge und 

Hand zeigen, dass wir mit allen Sinnen wach sein sollen, das Wohl von Kindern zu beachten. 

 

Das Thema „Kinderschutz“ erfordert hohe Sensibilität und Aufmerksamkeit. Aufgrund unse-

res christlichen Glaubens und unserem Selbstverständnis als Evangelische Kirche in der Ge-

sellschaft beziehen wir klar Position an der Seite von Kindern und Jugendlichen. Ihr Schutz 

erfordert eine „Kultur des Hinschauens.“ Kinder und Jugendliche, deren Erziehungsberechtig-

te sowie alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden sollen sich in all unseren kirchlichen 

Arbeitsbereichen wohl und sicher fühlen können. 

 

2012 begann eine Arbeitsgruppe damit, ein Kinderschutzkonzept zu entwickeln. Ziel ist die 

Erhöhung  

 der Aufmerksamkeit der Mitarbeitenden und der Leitung für Situationen, die das Kin-

deswohl gefährden; 

 der Aufmerksamkeit für grenzverletzendes Verhalten von Erwachsenen, Jugendlichen 

oder Kindern innerhalb und außerhalb der Einrichtungen des Kirchenkreises; 

 der Sicherheit im Umgang damit.  

 

Dem dient ein klares und verlässliches Vorgehen, das im vorgelegten Kinderschutzkonzept 

des Evangelischen Kirchenkreises verbindlich beschrieben ist. Der Kreissynodalvorstand hat 

es am 17.11.2016 beschlossen und zur verpflichtenden Anwendung frei gegeben. 

Es sei uns Mast, Segel und Flagge zugleich, mit dem unser Schiff Kirche durch das Meer der 

Zeit fährt und dabei nie das Wohl der Kinder und Jugendlichen aus dem Auge und dem Sinn 

verliert. 

 

Wir verpflichten uns, den Kinderschutz sowohl im Bedarfsfalle als auch präventiv zu gewähr-

leisten, soweit es in unseren Möglichkeiten liegt. 

 

Koblenz, im November 2016 

 

 

 

Rolf Stahl, Superintendent 

Evangelischer Kirchenkreis Koblenz 
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Einleitung 

 

Die UN-Kinderrechtskonvention (siehe Anhang Nr.1 „10 wichtige Kinderrechte“): benennt 

drei Aspekte des Kinderschutzes  

 Schutz 

 Vorsorge und Förderung 

 Beteiligung 

 

Diese drei Aspekte sollen Leitgedanken unseres Schutzkonzeptes sein und in der täglichen 

Arbeit oder Begegnung mit Kindern und Jugendlichen umgesetzt werden.  

 

Im Kinderschutz geht es darum, Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen für ihr körperli-

ches, geistiges und seelisches Wohl zu schützen. Hierunter fallen:  

 körperliche, sexuelle und psychische Gewalt   

 körperliche, sexuelle und psychische Grenzüberschreitungen 

 körperliche und psychische Vernachlässigung und Mangelversorgung 

 die Ausübungen von Macht zur Befriedigung eigener Bedürfnisse und Durchsetzung 

eigener Interessen 

 die nicht entwicklungsgemäße Förderung 

 ein nicht entwicklungsgemäßer Umgang 

 

Unser Kinderschutzkonzept umfasst sowohl Kindeswohlgefährdungen, die von Personen au-

ßerhalb unserer Institution als auch solche, die von hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbei-

tenden in den Arbeitsbereichen des Evangelischen Kirchenkreises Koblenz ausgehen könnten. 

Ebenso werden Leitlinien für den Umgang mit Gefährdungen und Übergriffen zwischen Kin-

dern und/oder Jugendlichen festgehalten. 

 

Unser Kinderschutzkonzept trifft für die verschiedenen Arbeitsbereiche des Evangelischen 

Kirchenkreises Koblenz in unterschiedlicher Form zu. Teile des Konzeptes beziehen sich auf 

Bereiche, die durch ihren Auftrag einen direkten Umgang mit Kindern und Jugendlichen ha-

ben (z.B. EPL, Kindergruppe). Andere Bereiche kommen indirekt über ihre Arbeit mit Er-

wachsenen in Kontakt zu deren Kindern und Jugendlichen (z.B. Betreuungsverein). 

  

 

1. Leitlinie und allgemeine Grundsätze 

 

Der Kirchenkreis hat mit allen seinen Diensten den Auftrag, die Botschaft von der freien 

Gnade Gottes an alle Menschen auszurichten (Barmer Theologische Erklärung BTE These 

VI). Dies geschieht in der Bezeugung des Evangeliums als Zuspruch der Gnade Gottes und 

als Anspruch auf unser ganzes Leben (BTE These II), in der Feier der Gegenwart Jesu Christi 

in den Sakramenten Taufe und Abendmahl und in den verschiedenen Ämtern und Diensten 

von Mission, Diakonie und Seelsorge, Sozial- und Bildungsarbeit. Quelle unseres Zeugnisses 

in Wort und Tat ist das Evangelium und damit der Glaube an den gekreuzigten und auferstan-

denen Jesus Christus. 

 

Daher hat der Kirchenkreis Koblenz es sich in seiner Konzeption zur Aufgabe gemacht, die 

Würde und Rechte des Einzelnen zu achten, Respekt im Umgang miteinander zu üben, der 

Ausgrenzung von Menschen entgegenzuwirken und Menschen in Not- und Krisensituationen 

beizustehen. Dies gilt insbesondere für Menschen, die in unserer Gesellschaft „wenig Stim-

me“ haben.  
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Bezogen auf den Kinderschutz bedeutet dies, die Kinderrechte umfassend zu achten und 

diese Grundsätze anzuwenden:   
 

 Kinder und Jugendliche werden in ihrer Meinung und ihrem Recht auf Würde und In-

tegrität ernst genommen und als gleichberechtigt zu Erwachsenen gesehen. Ihre Per-

sönlichkeit, ihre körperlichen und psychischen Grenzen werden geachtet. 

 Kinder und Jugendliche werden im Rahmen ihres Entwicklungsstandes an Entwick-

lungen und Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt.    

 Gewalt und missbräuchliche Machtausübung jeglicher Art gegenüber oder zwischen 

Kindern und Jugendlichen sind untersagt. In solchen Situationen wird von beobach-

tenden Mitarbeitenden eingegriffen. Vorfälle dieser Art werden stets mit der zuständi-

gen Leitung, der Geschäftsführung und gegebenenfalls der Leitung des Kirchenkreises 

bearbeitet und ein weiteres Vorgehen nach den hier aufgeführten Richtlinien festge-

legt. 

 Berichten Kinder oder Jugendliche von grenzverletzendem Verhalten, so werden sie 

ernst genommen und in Absprache mit ihnen und ihren Erziehungsberechtigten bei 

den weiteren Schritten begleitet. 

 Neben den genannten Aspekten der Beteiligung und des Schutzes setzen wir uns zum 

Ziel, eine positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Zuhören, Anre-

gung und Unterstützung zu fördern.  

 Wir möchten, dass Kinder und Jugendliche sich bei uns anerkannt, geschützt und wohl 

fühlen können.  

 

Dies erfordert eine ständige Reflexion aller beteiligten Mitarbeitenden, aber auch aller Perso-

nen auf den verschiedenen Leitungsebenen. Hierzu gehören die ständige Aufmerksamkeit für 

die Möglichkeiten von Verletzungen der Kinderrechte, die Bereitschaft solche Verletzungen 

zu minimieren und die Bedingungen für die Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Dies gilt 

sowohl im Hinblick auf strukturelle Gegebenheiten als auch auf der persönlichen Ebene. Je-

de/r Mitarbeitende verpflichtet sich zur Bereitschaft, eigene Haltungen und Handlungsweisen 

immer wieder im Hinblick auf den Kinderschutz für sich selbst, im Team, in Supervision 

und/oder mit der Leitung zu überdenken (siehe Anhang Nr.2 „Selbstverpflichtungserklä-

rung“). 

 

Zu unserem Leitbild gehört es ebenfalls, im Verdachtsfall sehr sorgfältig und zunächst alle 

Beteiligten schützend vorzugehen sowie bei einer Bestätigung von grenzüberschreitenden 

Vorfällen den Schutz des Kindes oder dem/der Jugendlichen gegebenenfalls durch arbeits-

rechtliche Konsequenzen herzustellen. Dem Kind bzw. dem/der Jugendlichen, den Erzie-

hungsberechtigten und auch der verursachenden Person werden Hilfestellungen angeboten. 

Dabei werden die Hilfestellungen für das Kind bzw. dem/der Jugendlichen  und diejenigen für 

die verursachende Person personell, strukturell und räumlich voneinander getrennt. Hilfestel-

lungen für Letztere sind ebenfalls im Sinne des Opferschutzes zu gestalten.  

 

Unser Konzept leitet sich ab von den landeskirchlichen Richtlinien zum Kinderschutz. Lan-

deskirchliche Beratung wird in Anspruch genommen. 

 

In der Landeskirche gibt es eine zentrale Ansprechstelle für den Umgang mit Verletzung der 

sexuellen Selbstbestimmung – auch Angebote von Prävention werden zur Verfügung gestellt 

(siehe Anhang Nr. 3 „ Anlaufstellen und Netzwerke in Sachen Kinderschutz und Prävention“)  
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2. Organisation 

Organigramm: „Struktur des Evangelischen Kirchenkreises Koblenz“             (Stand 10/2016) 
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2.1 Organisationsstruktur 

 

Unsere Organisationsstruktur ist im Organigramm des Kirchenkreises und in den Teilorganigram-

men festgehalten. Hierarchien sind eindeutig und die einzelnen Bereiche durch ihre Struktur und 

ihre Aufgabenstellung klar voneinander abgegrenzt. Die Klarheit der Organisationsstruktur dient 

dazu, Grenzüberschreitungen und Unklarheiten zu minimieren. 

 

Die Dienst- und Fachaufsicht gegenüber den Mitarbeitenden der Einrichtungen des Kirchenkreises 

liegen beim Kreissynodalvorstand und der Superintendentin oder dem Superintendenten. Sie sind 

zum Teil an Fachausschüsse, den Verwaltungsleiter beziehungsweise die zuständigen Leitungen der 

Arbeitsbereiche des Kirchenkreises delegiert. Die jeweiligen Dienst- und Fachaufsichten sind klar 

geregelt und jeder/jedem Mitarbeitenden bekannt. Verfahrenswege zur Wahrung oder Wiederher-

stellung des Kinderschutzes sind durch das hier vorliegende Konzept eindeutig geregelt. Control-

lingprozesse erfolgen einerseits innerhalb der Teams durch regelmäßige Dienst- oder Fallbespre-

chungen und Reflexionen der eigenen Haltung und Handlungen sowie andererseits durch die jewei-

lige Leitung. 

 

Alle Einrichtungen sind dem KSV beziehungsweise der Synode mündlich und einmal jährlich 

schriftlich rechenschaftspflichtig. Die Mitarbeiterversammlung wird in die Entscheidungsprozesse 

entsprechend dem Mitarbeitervertretungsgesetz aktiv einbezogen. 

 

 

2.2 Führungsstil 

 

Aus unseren Leitlinien ergibt sich ein demokratisch-kooperativer Führungsstil, der die Balance zwi-

schen der Autonomie der Mitarbeitenden und der verantwortungsvollen Personalführung durch die 

jeweils Dienstvorgesetzten hält. Wir legen Wert auf eine positive, angstfreie Arbeitsatmosphäre. 

Unterstützt wird sie durch größtmögliche Transparenz in Rahmenbedingungen, Strukturen und Ab-

läufen. Von allen Mitarbeitenden wird ein konstruktiv-kritischer Umgang mit Vorgesetzen, Kolle-

gen/Kolleginnen und sich selbst erwartet. Persönliche Kompetenzen und Fachlichkeit werden ge-

fördert und gefordert. Im Bedarfsfall wird externe Beratung in Anspruch genommen.  

Die Leitung sorgt für eine dem Kindeswohl verpflichtete, stetige Weiterentwicklung der Gesamtin-

stitution und bezieht hierbei die Mitarbeitenden mit ein. 

 

 

2.3 Offenheit 

 

Leitungspersonen und Mitarbeitende verpflichten sich dem Ziel, eine offene, angstfreie Arbeitsat-

mosphäre herzustellen, in der Vorschläge gemacht, kritische Themen besprochen und Konflikte 

bearbeitet werden können. Haltungen und Vorgehensweisen sowohl von Leitungspersonen als auch 

von Mitarbeitenden werden im allgemeinen Arbeitszusammenhang und im Hinblick auf den Kin-

derschutz hinterfragt, um blinde Flecken und nicht konstruktive Muster entdecken zu können. 

Ebenso sollen Unsicherheiten, negative Vorkommnisse und Fehler benannt werden können und im 

Sinne einer Lösungssuche analysiert werden. Fehler werden als Lernmöglichkeiten gesehen. Selbst-

verständlich steht auch hierbei immer der Schutz von Kindern und Jugendlichen im Vordergrund. 

Nicht zu tolerierendes Fehlverhalten, das den Kinderschutz unterläuft, sowie die daraus folgenden 

Konsequenzen sind klar benannt und jedem/r Mitarbeitenden bekannt.  

 

Positiv verlaufende Arbeitszusammenhänge werden von den Leitungen und den Teams verstärkt, 

beachtet und unterstützt. Sie werden bereichsübergreifend ebenfalls als Lerninstrument für die Ent-

wicklung der Institution genutzt.  
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Die Mitarbeitenden verpflichten sich, soweit sie im Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen, 

auch für diese eine offene und angstfreie Atmosphäre herzustellen, so dass sie die Möglichkeit ha-

ben, über alle sie betreffenden Dinge zu sprechen. 

 

 

3. Personal 

 

3.1 Personalauswahl 

 

Einstellungsvoraussetzungen für beruflich Mitarbeitende in den sozialen Bereichen sind grundsätz-

lich:  

 entsprechende Berufsausbildung und Qualifizierung 

 Fachlichkeit, Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildung 

 Kommunikationsfähigkeit, wertschätzende Haltung, Offenheit für kritische Themen 

 Grenzachtung 

 

Handelt es sich um einen Arbeitsbereich, in dem Kontakt zu Kindern und Jugendlichen besteht oder 

vorkommt, so wird bereits bei der Stellenausschreibung auf die Verpflichtung zum Schutz von Kin-

dern und Jugendlichen sowie auf die diesbezügliche Reflexionsbereitschaft hingewiesen. Derartige 

Formulierungen dienen der Abschreckung von gezielt vorgehenden Tätern/Täterinnen und gleich-

zeitig der Sensibilisierung anderer Bewerber/Bewerberinnen für das Thema.  

 

Die eingehenden Bewerbungsunterlagen werden von mehreren Personen (z.B. Bewerbungsaus-

schuss) inklusive der zuständigen Leitungsebene und der MAV sowohl auf positive Aspekte als 

auch auf Lücken oder Unstimmigkeiten geprüft. Gemeinsam wird über eine Einladung zu einem 

Vorstellungsgespräch entschieden. 

Das Vorstellungsgespräch wird von mehreren Personen einschließlich Leitung geführt. Anschlie-

ßend erfolgt ein Austausch über die jeweiligen Einschätzungen. 

 

In einem strukturierten Vorstellungsgespräch wird/werden: 

 

 das Thema Kinderschutz besprochen 

 das Kinderschutzkonzept in Grundzügen vorgestellt  

 die bisherigen Erfahrungen und die Haltung des Bewerbers / der Bewerberin zu diesem 

Thema erfragt 

 nach allgemeinen Werten und Leitbildern gefragt  

 die Einstellungen der sich bewerbenden Person zu Themen wie Machtverteilung, Gewalt, 

Grenzen, Nähe / Distanz erfragt 

 das Vorgehen in kritischen Situationen überprüft 

 Lücken, Unklarheiten oder Unstimmigkeiten in den Bewerbungsunterlagen angesprochen 

und eine Erläuterung erfragt  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle einer Einstellung die Vorlage eines erweiterten Füh-

rungszeugnisses verlangt wird. 

 

 

In Arbeitsbereichen, in denen die Mitarbeitenden direkte Kontakte mit Kindern und Jugendlichen 

haben, wird mit in Frage kommenden Bewerbern / Bewerberinnen eine Hospitation vereinbart. 

Hierbei wird deren Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Hinblick auf  Annahme, Grenzset-

zung und körperlicher oder psychischer Grenzüberschreitungen beobachtet. Verantwortlich für die-
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se Beobachtung ist die jeweils zuständige Leitung, die die Aufgabe an in Frage kommende Mitar-

beitende delegieren kann. Die Auswertung der Hospitation erfolgt sowohl gemeinsam von durch-

führender Person und Bewerber / Bewerberin als auch zwischen den am Auswahlverfahren beteilig-

ten Personen. Rückmeldungen der Kinder und Jugendlichen sowie gegebenenfalls von deren Erzie-

hungsberechtigten werden in die Bewertung einbezogen. 

 

 

3.2 Einstellung 

 

Der Kirchenkreis verpflichtet sich, bei Personaleinstellungen auf „Notlösungen“ zu verzichten, so-

bald begründete Zweifel bezüglich des Umgangs der betreffenden Person mit persönlichen Gren-

zen, vor allem Kindern und  Jugendlichen gegenüber, bestehen. 

 

Kommt eine Einstellung in Betracht, so wird die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses 

verlangt. Bestandteile des Arbeitsvertrages sind:   

 das Kinderschutzkonzept 

 die vorgeschriebene Verfahrensweise im Falle eines Verdachts auf Kindeswohlgefährdung  

 die Selbstverpflichtungserklärung. 

 

Die einzustellende Person verpflichtet sich durch ihre Unterschrift zu deren Anerkennung und Ein-

haltung. 

 

Einzustellende Personen, die in ihrem Arbeitsbereich keinen direkten Kontakt zu Kindern und Ju-

gendlichen  haben, werden über verpflichtende Vorgehensweisen im Fall der Kenntnisnahme einer 

Kindeswohlgefährdung informiert. Auch solche Mitarbeitende verpflichten sich durch Ihre Unter-

schrift zur Einhaltung des Kinderschutzkonzeptes. Sie können sich an die insoweit erfahrenen 

Fachkräfte des Kirchenkreises (siehe Anhang Nr. 4 „Kontaktadressen der insoweit erfahrenen 

Fachkräfte“) wenden.  

 

Es wird eine Probezeit vereinbart. 

 

 

3.3 Einarbeitung 

 

In der Einarbeitungszeit werden dem/der neuen Mitarbeitenden die Institution (Leitbild, Struktur / 

Organigramm, Mitarbeitende, Aufgaben) und die Dienststelle (Konzeption, Struktur, Mitarbeitende, 

Aufgaben) sowie die dienstlichen Abläufe vorgestellt und Unterlagen hierüber zur Verfügung ge-

stellt. Es werden Ansprechpartner/innen benannt, die die/den Mitarbeitende/n in der Anfangszeit 

begleiten und an die sie/er sich bei Fragen und Unsicherheiten wenden kann.   

 

Zur Einarbeitung gehört auch die ausführliche Beschäftigung mit dem Kinderschutzkonzept des 

Kirchenkreises und den daraus sich ergebenden, konkreten Ausgestaltungen der jeweiligen Dienst-

stelle. Alle Mitarbeitenden werden ausführlich über die Vorgehensweisen im Falle eines Verdachts 

auf Kindeswohlgefährdung informiert. In Dienststellen, in denen direkter Kontakt zu Kindern und 

Jugendlichen besteht oder zum Beispiel bei Hausbesuchen auftreten könnte, werden in der Einarbei-

tungszeit entsprechende Kontakt- und Beobachtungssituationen mit Kindern und Jugendlichen im 

Hinblick auf den Kinderschutz ausführlich besprochen sowie Haltungen, Handlungsmöglichkeiten 

und Grenzen diskutiert beziehungsweise aufgezeigt. 

  

Ein weiterer Punkt ist die Bekanntmachung und die Begleitung bei der Umsetzung von Partizipati-

on und Beschwerdemöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen. 
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Alle genannten Punkte werden in den Einarbeitungsplan aufgenommen und deren Integration in 

die Arbeit überprüft. Während der Einarbeitungszeit finden regelmäßige Auswertungsgespräche 

statt, in denen der/die Mitarbeitende Unklarheiten und Fragen ansprechen kann. Im Hinblick auf 

den Kinderschutz werden vor allem folgende Situationen besprochen:  

 Situationen mit Fragestellungen zum Thema Nähe und Distanz zu Kindern und Jugendlichen 

 Ärger oder andere Gefühle auslösenden Situationen 

 Situationen mit der Gefahr struktureller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 

 Situationen mit der Gefahr des Machtmissbrauchs und der mangelnden Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen 

 Situationen des Abwehrens / Ignorierens von Kindern und Jugendlichen. 

Kommt es während der Probezeit zu nicht auszuräumenden Verdachtsmomenten der Grenzüber-

schreitungen des/der Mitarbeitenden gegenüber Kindern und Jugendlichen, so erfolgt eine Kündi-

gung des/der Mitarbeitenden. 

 

 

3.4 Sensibilisierung und Qualifizierung des Personalbestands für den Kinderschutz 

 

Das bereits vorhandene Personal erhält in Abhängigkeit von deren Kontakt zu Kindern und Jugend-

lichen Informationen und Schulungen zum Kinderschutzkonzept des Kirchenkreises. Alle Mitarbei-

tenden werden wiederkehrend über die Vorgehensweisen im Falle eines Verdachts auf Kindes-

wohlgefährdung informiert. 

 

Das Kinderschutzkonzept, die vorgeschriebene Verfahrensweise im Falle eines Verdachts auf 

Kindeswohlgefährdung und die Selbstverpflichtungserklärung (siehe Anhang Nr. 2 „Selbstver-

pflichtungserklärung) werden dem  Arbeitsvertrag hinzugefügt. Durch seine/ihre Unterschrift 

verpflichtet sich jede/r  zu deren Anerkennung und Einhaltung. 

 

Mitarbeitende, die in ihrem Arbeitsbereich keinen direkten Kontakt zu Kindern und Jugendlichen 

haben, werden über die verpflichtende Vorgehensweise im Fall, dass sie über Dritte von einer Kin-

deswohlgefährdung erfahren, informiert. Auch solche Mitarbeitende verpflichten sich durch ihre 

Unterschrift zur Einhaltung des Kinderschutzkonzeptes. Sie wenden sich an ihre Leitung und/oder 

an die im Anhang benannten insoweit erfahrenen Fachkräfte.  

 

Mitarbeitende, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, bilden sich  zum Thema „Kindeswohlge-

fährdungen erkennen und handeln“ fort. Hierzu gehört auch eine Schulung zur Gesprächsführung 

mit Kindern beziehungsweise Jugendlichen und Erziehungsberechtigten in schwierigen Situationen. 

Entsprechende Literatur wird zur Verfügung gestellt. 

 

In allen Dienststellen  finden regelmäßige Teambesprechungen bzw. Dienstbesprechungen statt, in 

denen auch die Fragen des Kinderschutzes erörtert werden. Das Team und die jeweilige Leitung 

verpflichten sich ein Besprechungsklima zu schaffen, in dem Unsicherheiten und Fragen offen an-

gesprochen werden können und Anerkennung erhalten. Die eigene Umgehensweise mit Kindern 

und Jugendlichen, auch im Hinblick auf Partizipation und Beschwerdemanagement wird regelmä-

ßig reflektiert. Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung erfolgt die Einschaltung einer internen oder 

einer externen insoweit erfahrenen Fachkraft. 

 

In Unsicherheitssituationen beziehungsweise bei Fehlverhalten, das die Grenzen des Tolerierbaren 

nicht überschreitet, erhält der/die Mitarbeitende Unterstützung durch Kolleginnen / Kollegen und 

die Leitung. Gemeinsam wird nach Lösungen gesucht. Die Grenzen werden sowohl durch eine kla-

re Definition von nicht zu tolerierendem Fehlverhalten (siehe Anhang Nr. 5.1 „Definitionen“ und 
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Anhang Nr. 5.2 „Mit dem Kinderschutz nicht zu vereinbarende Verhaltensweisen gegenüber Kin-

dern und Jugendlichen) und den daraus folgenden Konsequenzen als auch durch klare Richtlinien 

zum Umgang mit Fahrlässigkeiten, wiederholten Nachlässigkeiten, Verweigerungen und absichtli-

chem Fehlverhalten definiert (siehe Kapitel 9).  

 

Aus der Arbeit heraus dürfen keine privaten Kontakte zwischen den Mitarbeitenden und den betreu-

ten Kindern oder Jugendlichen entstehen. Kennt jemand die betreffenden Kinder und Jugendlichen 

bereits zu Beginn der Arbeit privat, so ist die Leitung bzw. der/die zuständige Ansprechpartner/in 

zu informieren. Über die Möglichkeit der Arbeit mit dem Kind oder dem/der Jugendlichen wird im 

Einzelfall entschieden. Mit ihm/ihr und den Erziehungsberechtigten ist die Konstellation zu bespre-

chen und eine Rollenklärung herbeizuführen.  

 

Mitarbeitende werden motiviert, Vorschläge zur Verbesserung des Kinderschutzes und der Ar-

beitsweisen mit Kindern und Jugendlichen einzubringen. Sowohl positive Erfahrungen als auch 

negative Vorkommnisse dienen als Möglichkeit der Weiterentwicklung des Kinderschutzes im Kir-

chenkreis. 

 

Das Controlling der Arbeit in Bezug auf den Kinderschutz findet statt durch: 

 die Selbstreflexion der Mitarbeitenden  

 die Rückmeldungen der Kinder und Jugendlichen 

 kollegialen Austausch im Team  

 die jeweilige Leitung 

Die Leitung wird nicht nur über Berichte informiert, sondern verschafft sich in regelmäßigen Ab-

ständen selbst ein Bild. Bei Unklarheiten oder Mängeln erfolgt ihrerseits ein sofortiges, lösungsori-

entiertes Gespräch mit den betreffenden Mitarbeitenden. 

 

 

3.5 Besonderheiten bei Praktikantinnen und Praktikanten 

 

Praktikanten / Praktikantinnen, die während ihres Praktikums Kontakt zu Kindern und Jugendlichen 

haben, werden ebenfalls über das bestehende Kinderschutzkonzept und die entsprechenden Verfah-

rensweisen aufgeklärt. Entstehen Fragen oder Unsicherheiten bezüglich des Kinderschutzes, wen-

den sie sich an ihre Praktikumsanleitung.  

 

Bei der Anleitung und Auswertung der Praktikumserfahrungen wird bei Praktikanten / Praktikan-

tinnen mit Kontakt zu Kindern und Jugendlichen ein besonderer Schwerpunkt auf das Thema Kin-

derschutz und Kindeswohlgefährdung gelegt.  

 

Praktikanten / Praktikantinnen im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen werden nur Aufgaben 

zugeteilt, die keine im Sinne des Kinderschutzes schwierigen, uneindeutigen oder zwiespältigen 

Situationen schaffen. Entstehen dennoch solche Situationen, werden sie mit ihnen im Hinblick auf 

die bestmögliche Umgangsweise besprochen. 

 

Praktikanten / Praktikantinnen werden entsprechend ihrer Erfahrung und ihrem fachlichen und per-

sönlichen Vermögen eingesetzt. Überforderungen sind grundsätzlich, aber vor allem im Kontakt mit 

Kindern und Jugendlichen, zu vermeiden.  
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4. Ehrenamtliche 

 

Verantwortlich für die Auswahl und Begleitung der ehrenamtlich Mitarbeitenden sind die in den 

jeweiligen Einsatzbereichen benannten hauptamtlichen Mitarbeitenden oder die vom Leitungsgre-

mium dazu Beauftragten. Sie sind in Fragen des Kinderschutzes geschult.  

 

 

4.1 Auswahl von Ehrenamtlichen 

 

Von ehrenamtlich Mitarbeitenden wird Kommunikationsfähigkeit, wertschätzende Haltung und 

Offenheit gegenüber kritischen Themen erwartet. Sie achten Grenzen und können ihr Verhalten 

nachvollziehbar begründen. Es findet mit allen, die an ehrenamtlicher Mitarbeit interessiert sind, ein 

strukturiertes Vorstellungsgespräch statt, in dem unter anderem der Kinderschutz thematisiert wird.  

 

Das Kinderschutzkonzept ist Teil der verbindlichen Vereinbarung über eine ehrenamtliche Mitar-

beit. Die ehrenamtlich Mitarbeitenden legen analog der Rahmenvereinbarung nach § 72a SGB VIII 

zum Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen aus der Kinder- und Jugendhilfe in 

Rheinland-Pfalz vom 23. Januar 2014 ein erweitertes Führungszeugnis vor und unterschreiben eine 

Selbstverpflichtung zur Einhaltung des Kinderschutzes.  

 

 

4.2 Anleitung und Begleitung von Ehrenamtlichen 

 

Der Anleitung und Begleitung von Ehrenamtlichen kommt gerade in Fragen des Kinderschutzes 

eine zentrale Bedeutung zu.  

 

Das Kinderschutzkonzept wird allen ehrenamtlichen Mitarbeitenden vorgestellt und in regelmäßi-

gen Abständen erneut besprochen. Sowohl in der Einarbeitung als auch in der weiteren Begleitung 

wird stets auf Situationen hingewiesen, in denen der Kinderschutz relevant ist. Diese werden aus-

führlich auf der Grundlage des Kinderschutzkonzeptes analysiert. Hierzu zählen auch Situationen, 

in denen Kinder und Jugendliche beteiligt werden sowie der Umgang mit Beschwerden von Kin-

dern und Jugendlichen beziehungsweise von deren Erziehungsberechtigten. 

 

Aufgaben sind klar definiert und eng umgrenzt. Ansprechpartner/in, auch zu Fragen des Kinder-

schutzes, ist die anleitende Person. 

 

Wie bei den hauptamtlich  Mitarbeitenden, sollen auch bei den Ehrenamtlichen keine privaten Kon-

takte mit betreuten Kindern oder Jugendlichen entstehen. Kennt jemand die betreffenden Kinder 

und Jugendlichen bereits zu Beginn der Arbeit privat, so ist die Leitung bzw. der/die zuständige 

Ansprechpartner/in zu informieren. Über die Möglichkeit der Arbeit mit dem betreffenden Kind 

oder dem/der Jugendlichen wird im Einzelfall von der Leitung mit der/dem zuständigen hauptamt-

lich Mitarbeitenden entschieden.  

Mit dem betreffenden Kind oder dem/der Jugendlichen sowie den Erziehungsberechtigten ist die 

jeweilige Konstellation zu besprechen und eine Rollenklärung herbeizuführen.  

 

Die Arbeit der ehrenamtlich Mitarbeitenden wird von der Leitung bzw. dem oder der zuständigen 

hauptamtlich Mitarbeitenden beobachtet und gemeinsam mit dem oder der ehrenamtlich Mitarbei-

tenden reflektiert. Dabei werden  spontane und durch Befragung erhobene Rückmeldungen von 

Kindern und Jugendlichen einbezogen.  
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Achtet eine ehrenamtlich Mitarbeitende / ein ehrenamtlich Mitarbeitender trotz dieser Begleitung 

wiederholt oder in massivem Ausmaß die Person und die Grenzen des jeweiligen Kindes oder 

des/der jeweiligen Jugendlichen nicht, so wird die Zusammenarbeit mit ihm/ihr beendet.  

 

 

5.  Räumlichkeiten, Material und Außenaktivitäten 

 

Findet eine direkte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen statt, so sind die dafür genutzten Räume 

und Gelände kind- beziehungsweise jugendgerecht gestaltet, von ausreichender Größe und vermit-

teln eine angenehme Atmosphäre. Die Gestaltung der Räume erfolgt, soweit möglich, gemeinsam 

mit den Kindern und Jugendlichen.  

 

Die Räume sind offen zugänglich und können jederzeit verlassen werden.  

 Schwer oder nicht zugängliche Situationen und Räumlichkeiten, wie zum Beispiel eine ver-

schlossene Tür oder nicht einsehbare Ecken im Gebäude oder auf dem Gelände sind von 

Mitarbeitenden im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen grundsätzlich zu vermeiden.  

 Ziehen sich Kinder oder Jugendliche zum Beispiel im Rahmen einer Gruppenarbeit an 

schwer einsehbare Stellen zurück, so ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.  

 Kinder beziehungsweise Jugendliche dürfen sich nicht gemeinsam in einem Raum ein-

schließen.  

 

Das ausgewählte Material für die Arbeit ist ebenfalls kind- beziehungsweise jugendgemäß. Kinder 

und Jugendliche werden an der Planung der Aktivitäten und an der Auswahl der Materialien, soweit 

möglich, beteiligt. 

 

Sowohl bezüglich der Räume und des Geländes als auch bezüglich der benutzten Materialien wird 

eine besondere Aufmerksamkeit darauf gelegt, mögliche Verletzungsquellen frühzeitig zu erken-

nen, einen entsprechenden Umgang der Kinder und Jugendlichen hiermit einzuüben beziehungs-

weise diese Quellen zu beseitigen.  

 

Der Kirchenkreis und alle seine Mitarbeitenden sind verpflichtet, massive Gefährdungen, die durch 

Räumlichkeiten oder Material entstehen, sofort abzustellen. Die Leitung ist zu informieren. 

 

Die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen muss bei Ausflügen ebenfalls nach den obigen Prinzi-

pien gewährleistet sein. Die Verantwortung dafür liegt bei der Leitung. 

 

Bei Transporten mit einem PKW sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 Der/die Fahrer/in sollte eine Fahrpraxis von mindestens 2 Jahren haben 

 Die Leitung vergewissert sich über eine sichere Fahrpraxis  

 

Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende verfügen über Erste-Hilfe-Kenntnisse, die regelmäßig auf-

gefrischt  werden. 

 

 

6. Aufsichtspflicht 

 

Mitarbeitende in den Abteilungen und Referaten des Kirchenkreises, die direkt mit Kindern und 

Jugendlichen arbeiten, übernehmen per Gesetz bzw. durch ihren Arbeitsvertrag die Aufsicht über 

diese Personengruppe. Die Aufsichtspflicht muss im Einzelfall nach bestimmten Anforderungen 

ausgestaltet werden.  

Grundsätzlich gilt:  



Kinderschutzkonzept des Evangelischen Kirchenkreises Koblenz 

16 

 Entscheidend ist, was verständige Aufsichtpflichtige nach vernünftigen Anforderungen un-

ternehmen müssen, um eine Schädigung der Aufsichtsbedürftigen oder eine Schädigung 

Dritter durch die Aufsichtsbedürftigen zu verhindern.  

 

Dies bedeutet keine totale Vermeidung von Risiken, sondern die Anleitung zum Erlernen eines 

Umgangs damit. Dabei muss die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes 

bzw. des/der Jugendlichen nach selbstständigem, eigenverantwortlichem Handeln berücksichtigt 

werden, aber auch die konkreten Umstände der beteiligten Personen und der Situation (nach § 1626 

Abs. 2 BGB und § 832 BGB).  

 

Mitarbeitende übernehmen eine Aufsichtspflicht dort, wo sie mit Kindern und Jugendlichen zu-

sammen arbeiten und deren Erziehungspersonen nicht zugegen sind.  

 Das Ausmaß der erforderlichen Aufsicht ist immer situationsbezogen und abhängig von den 

Umständen des Einzelfalls.  

 Die Aufsichtspflicht ist abhängig vom Alter und Entwicklungsstand des Kindes bzw. des/der 

Jugendlichen, von dessen/deren momentaner psychischer und körperlicher Verfassung und 

von sonstigen Einflussfaktoren wie zum Beispiel der Beeinflussbarkeit durch andere. 

 Die Anforderungen an die Aufsicht berücksichtigen das Ziel der Erziehung zur Selbststän-

digkeit, Eigenverantwortlichkeit und persönlichen Entwicklung.  

 (siehe Anhang Nr. 6 „Aufsicht und Haftung“).  

Sind Erziehungspersonen in der Situation direkt zugegen, so haben diese zwar die Aufsichtspflicht, 

jedoch sind auch Mitarbeitende verpflichtet, einzugreifen, sobald es zu einer das Kindeswohl akut 

gefährdenden Situation kommt oder diese absehbar wird, ohne dass sie von der Erziehungsperson 

erkannt oder abgefangen wird. 

Inwieweit eine Aufsichtspflicht von Mitarbeitenden an andere Personen delegiert werden kann, 

hängt von der Eignung der in Frage kommenden Person und der zu beaufsichtigenden Situation ab. 

Die delegierenden Mitarbeitenden vergewissern sich, inwieweit die Aufsicht angemessen ausgeübt 

wird. Im Übrigen gelten die Aufsichtsbestimmungen der jeweiligen Fachgebiete.  

 

Alle Mitarbeitenden im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen bilden sich zum Thema Aufsichts-

pflicht fort. Entsprechende Literatur steht ihnen zur Verfügung.  In den jeweiligen Mitarbeitenden-

besprechungen wird die Aufsichtspflicht regelmäßig thematisiert.  

 

 

7. Partizipation von Kindern und Jugendlichen  

 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen leitet sich 

u.a. aus der UN-Kinderrechtskonvention Artikel 12 ab. Dort heißt es: „Die Vertragsstaaten sichern 

dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen 

das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kin-

des angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“ 

 

 Auf dieser Grundlage verstehen Mitarbeitende Partizipation in erster Linie als Haltung und 

entwickeln in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen entwicklungsangemessene Beteili-

gungsstrukturen, die ein „Einüben“ in demokratische Entscheidungs- und Aushandlungspro-

zesse ermöglichen und den Dialog zwischen den Beteiligten fördert. Kinder und Jugendliche 

als „Expertinnen und Experten in eigener Sache“ haben häufig eine gute Intuition, was ihnen 

helfen könnte. Beteiligung wird zu einem Grundrecht im Alltag und nicht auf bestimmte Ge-

legenheiten beschränkt. Es entwickeln sich vielfältige Partizipationsformen, die der Alters-
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gruppe und der Situation angemessen sind. Erwachsene beteiligen sich daran, dominieren 

sie aber nicht. Das heißt auch, Erwachsene geben von ihrer Macht ab, um Kinder und Ju-

gendliche zu ermächtigen. 

 Allerdings haben Erwachsene die Aufgabe, bei gleichzeitiger Wertschätzung für die Ideen 

der Kinder und Jugendlichen, auf eventuelle Grenzen der Umsetzung aufmerksam zu ma-

chen, die im Schutz der Kinder und Jugendlichen, im Schutz anderer Personen, in den Mög-

lichkeiten der Institution und in den bestehenden Gesetzen liegen. Außerdem dürfen Kinder 

und Jugendliche nicht überfordert werden, indem ihnen unter dem Stichwort Partizipation 

Überlegungen und Entscheidungen aufgenötigt werden, die sie nicht treffen können. Ent-

scheidungen, die die Vorschläge der Kinder und Jugendlichen nicht oder nur wenig aufgrei-

fen, müssen ihnen entwicklungsgemäß und ausreichend begründet werden.  

 

Die Art der Beteiligung variiert in den einzelnen Arbeitsbereichen des Kirchenkreises: 

 In allen Bereichen werden spontane verbale und nonverbale Äußerungen von Kindern und 

Jugendlichen ernst genommen und wenn möglich weiter erörtert.  

 Ebenso werden ihre Ideen, Meinungen und Ergebnisse berücksichtigt, die sich durch struk-

turell verankerte Beteiligungsstrukturen ergeben, wie z.B. regelmäßige Gruppensitzungen, 

Vorschlagsbriefkasten, regelmäßige Befragungen.  

 Die Beteiligung wird sowohl in der Gruppe als auch für jedes einzelne Kind und jede/n ein-

zelne/n Jugendliche/n praktiziert.  

 Der sozial angemessene Ausdruck von Gefühlen ist ausdrücklich erlaubt und wird gefördert. 

Die für die einzelnen Bereiche spezifische Beteiligungsform wird in der jeweiligen Konzeption dar-

gestellt.    

 

Die betreffenden Mitarbeitenden erhalten fachliche Inputs zum Thema Partizipation. Sie werden bei 

Bedarf  in Gesprächsführung mit Kindern und Jugendlichen entsprechend qualifiziert. Außerdem 

wird Partizipation  in den Dienst- und Teambesprechungen stets thematisiert. Eine Standardfrage zu 

Kinder und Jugendliche betreffenden Themen in Besprechungen ist: „Was sagt das Kind oder 

der/die Jugendliche dazu?“ 

 

Die Evaluation der Beteiligungsrechte und –strukturen sowie der Umsetzung von Ergebnissen fin-

det sowohl durch die Auswertung der Rückmeldungen von Kindern und Jugendlichen als auch 

durch die der Mitarbeitenden statt. Über die Auswertungen wird miteinander gesprochen, um even-

tuelle Verbesserungen installieren zu können. 

 

 

8. Beschwerdemanagement 

 

Neben der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei den sie betreffenden Entscheidungen ist 

das Beschwerdemanagement eine der tragenden Säulen für die Umsetzung ihrer Rechte. Dabei 

werden Beschwerden von Kindern und Jugendlichen als Impulse für die Weiterentwicklung der 

Organisation betrachtet. Beschwerden, die von den Erziehungsberechtigten geäußert werden, wer-

den entsprechend gehandhabt. Außerdem werden Kinder und Jugendliche dazu ermutigt, ihre 

Wahrnehmung der Situation zu schildern. 

 

Ein Kind oder ein/e Jugendliche/r darf wegen einer Beschwerde niemals benachteiligt, diffamiert 

oder in sonstiger Art und Weise unter Druck gesetzt werden. Jede/r Mitarbeitende verpflichtet sich, 

Beschwerden der Kinder und Jugendlichen, die sie/ihn betreffen, ernsthaft aufzunehmen, zu prüfen 

und sich auf entsprechende Änderungsmöglichkeiten einzulassen. Hierbei kann die betreffende Per-

son je nach Arbeitsbedingung Unterstützung durch das Team, die Leitung oder eine externe bera-

tende Stelle in Anspruch nehmen.  
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Voraussetzung für die Nutzung der vorgesehenen Beschwerderegelungen ist die aktive Förderung 

des sozial angemessenen Ausdrucks ihrer Gefühle und Empfindungen von Kindern und Jugendli-

chen. Rückmeldungen über die eigene Befindlichkeit werden als Normalität verstanden und sind 

gewollt.  

 

 

8.1 Aufnahme von Beschwerden 

 

Die Kinder und Jugendlichen haben verschiedene, leicht zugängliche Möglichkeiten zur Beschwer-

de. Je nach Bereich werden sie angeboten oder gemeinsam mit ihnen erarbeitet und festgelegt. Gute 

Erreichbarkeit, umfassende Information, Interesse, Aufmerksamkeit, Verständnis und eine schnelle 

Reaktion sind wesentliche Aspekte unseres Beschwerdemanagements. Darüber informieren wir 

über verschiedene Medien (z.B. Gespräch, Flyer, Aushang). 

 

Interne Möglichkeiten zur Beschwerde sind  

 Gespräch zwischen Kind / Jugendlichem / Jugendlicher und  

o den betreffenden Mitarbeitenden 

o einem anderen Mitarbeitenden 

o einer von ihm/ihr selbst gewählten Vertrauensperson 

o einer von unserer Institution benannten zuständigen Person  

 Briefkasten mit dem Angebot vorbereiteter Beschwerdebögen 

 sonstige schriftliche Rückmeldungen 

 regelmäßige Befragung der Kinder und Jugendlichen durch altersgerechte Fragebögen 

 regelmäßige Befragungen der Kinder und Jugendlichen (einzeln oder in der Gruppe) nach 

Beschwerden und Veränderungswünschen   

 regelmäßige Befragungen der Erziehungsberechtigten nach dem Wohlbefinden der Kinder 

und Jugendlichen in der jeweiligen Maßnahme 

   

Externe Beschwerdemöglichkeiten sind die Evangelische Kirche im Rheinland in Düsseldorf und 

der Kinderschutzdienst in Koblenz (siehe Anhang Nr. 3 „ Anlaufstellen und Netzwerke in Sachen 

Kinderschutz und Prävention“). 

Beschwerden können  persönlich, anonym oder als Gruppe vorgetragen werden. 

 

 Die Aufnahme der Beschwerde erfolgt durch die Person, an die das Kind oder der/die Ju-

gendliche sich gewandt hat. (Die Zuständigkeit für die jeweilige Beschwerde wird geklärt.) 

 Für das Gespräch wird ein möglichst störungsfreier Raum gesucht und ausreichend Zeit ein-

geräumt.  

 Dabei wird durch aktives Zuhören und offenes Fragen die Beschwerde möglichst genau er-

fasst und ernst genommen.  

 Dem Kind bzw. dem/der Jugendlichen wird für seine/ihre Offenheit gedankt.  

 Gemeinsam mit dem Kind oder dem/der Jugendlichen werden Lösungsmöglichkeiten, die 

es/ihn/sie entlasten können, überlegt und sofort oder in weiteren Gesprächen abgesprochen.  

 Bei Schritten, die das Kind bzw. der/die Jugendliche selbst zur Lösung unternehmen kann, 

wird ihm/ihr nach Wunsch und bei Bedarf Unterstützung gegeben.  

 Schritte, die im Verantwortungsbereich der Erwachsenen liegen, werden dem Kind bzw. 

dem/der Jugendlichen gegenüber eindeutig so benannt. In solchen Fällen übernimmt die An-

sprechperson das weitere Vorgehen, einschließlich der Weiterleitung der Beschwerde, mög-

lichst in Absprache und mit Information des Kindes bzw. des/der Jugendlichen.  

 Bei schwerer Kindeswohlgefährdung, zum Beispiel bei massiven psychischen, körperlichen 

oder bei sexuellen Grenzüberschreitungen muss sofort zum Wohl des Kindes oder der/des 
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Jugendlichen gehandelt werden (siehe Vorgehen bei Kindeswohlgefährdung). Die Verant-

wortung für das weitere Vorgehen übernimmt eindeutig die erwachsene Person. 

 In Absprache mit dem Kind oder der/dem Jugendlichen werden die Erziehungsberechtigten 

über die Beschwerde informiert und auch mit ihnen das weitere Vorgehen abgesprochen. 

 

Möchte das Kind oder der/die Jugendliche nicht mit der Person, die es zuerst aufgesucht hat, wei-

tersprechen, so wird mit ihm/ihr nach einer Person gesucht, der es vertrauen kann. 

 

Beschwerden zu Interaktionen 

 Betrifft die Beschwerde eine Interaktion zwischen Mitarbeitenden und Kind bzw. Jugendli-

cher/n, ohne dass eine schwere Kindeswohlgefährdung vorliegt, so ist gemeinsam mit dem 

Kind bzw. der/dem Jugendlichen abzuwägen, ob es/sie/er selbst, gegebenenfalls mit einer 

Vermittlungsperson mit der betreffenden Person sprechen kann. 

 Ist dies nicht möglich, kann die Beschwerde aufnehmende Person mit der/dem Betreffenden, 

eventuell auch unter Anonymisierung des Beschwerde führenden Kindes bzw. der/des Ju-

gendlichen, sprechen.  

 Sind die Ängste des Kindes bzw. der/des Jugendlichen zu stark, werden von einer geeigne-

ten Person Beobachtungen entsprechender Situationen durchgeführt. Die dabei festzustel-

lenden, nicht förderlichen Verhaltensweisen des/der Mitarbeitenden werden von der be-

obachtenden Person angesprochen ohne Nennung der Beschwerde des entsprechenden Kin-

des.  

 

Beschwerden zu Gestaltung und organisatorischen Abläufen 

 Beschwert ein Kind oder ein/e Jugendliche/r sich über organisatorische Abläufe oder die 

Gestaltung des Angebots, so sind dessen/deren Vorschläge zu erheben, an die/den zuständi-

ge/n Mitarbeitenden weiterzugeben  und in Veränderung einfließen zu lassen.  

 Betreffen die angesprochenen Inhalte auch andere  Kinder oder Jugendliche, so werden auch 

deren Beschwerden und Vorschläge erfasst und einbezogen. 

 

 

8.2 Bearbeitung der Beschwerden 

 

Das Vorgehen ist zeitlich und inhaltlich stets transparent zu halten. Änderungen im Bearbeitungsab-

lauf müssen den Betreffenden mitgeteilt werden.  

 Lösungen und Antworten werden den Beteiligten von der aufnehmenden Person oder gege-

benenfalls von der Leitung mitgeteilt. Dabei müssen Entscheidungen und Vorgehensweisen 

nachvollziehbar erklärt werden. Sind die Beschwerdeführenden nicht einverstanden, werden 

weitere Lösungen gesucht.  

 Die Umsetzung der gefundenen Lösung und die Zufriedenheit des Kindes bzw. der/des Ju-

gendlichen und gegebenenfalls der Erziehungsberechtigten wird unmittelbar nach der Ver-

änderung und zu einem weiteren, späteren Zeitpunkt erfragt, auch wenn die Beschwerde er-

ledigt scheint.  

 Bezüglich schriftlich abgegebener Beschwerden ist entsprechend vorzugehen. Hat das Kind 

bzw. der/die Jugendliche seinen/ihren Namen bekannt gegeben, so wird von der für die Be-

schwerden zuständigen Person ein Gespräch mit ihm/ihr geführt, sofern es/er/sie zustimmt.  

 

Anonymen Beschwerden wird ebenfalls nachgegangen.   

 

Ebenso werden die in den regelmäßigen Befragungen oder Auswertungsgesprächen auftretenden 

Beschwerden  analysiert und entsprechende Lösungsmöglichkeiten gesucht.    
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8.3 Aufgaben der Leitung 

 

Alle Beschwerden sind der jeweiligen Leitungsperson zu melden. Bei Beschwerden, die (auch la-

tent) das Kindeswohl oder die Organisation der jeweiligen Maßnahme betreffen, ist sie federfüh-

rend an der Lösungssuche beteiligt. Bei Beschwerden, die dienstrechtliche Konsequenzen haben 

könnten, führt sie das Gespräch mit dem/r betreffenden Mitarbeitenden. Vor einem solchen Ge-

spräch ist der Schutz des Kindes bzw. des/der Jugendlichen durch Begleitung und Beobachtung der 

Situation und gegebenenfalls durch Trennung von Kind bzw. Jugendlichem/r und Mitarbeitendem/r 

sicherzustellen.   

Bei anderen Beschwerden wird die Leitung vor der Umsetzung über die gefundene Lösung infor-

miert.  

 

 

8.4 Dokumentation und Analyse 

 

Grundsätzlich werden alle Beschwerden sowie die unternommenen Schritte dokumentiert und bear-

beitet (siehe Anhang Nr.7 „Ablauf Beschwerdeverfahren“, siehe Anhang Nr. 8 „Beschwerdedoku-

mentation). Die Beschwerdedokumente werden bis zur Analyse im jeweiligen Fachbereich von der 

Leitung aufbewahrt. Dabei wird die notwendige Vertraulichkeit gewahrt und sichergestellt, damit 

der Schutz des/der Betroffenen gewahrt ist.  

 

In regelmäßigen Abständen wird anhand der Beschwerdedokumentation eine Analyse nach Art und 

Häufung von Beschwerden, aufgedeckte Schwächen, grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten 

in den Arbeitsbereichen durchgeführt. Die Ergebnisse werden im Arbeitsbereich besprochen und für 

die Entwicklung nutzbar gemacht. 

 

Neben der Möglichkeit der Beschwerde durch Kinder oder Jugendliche sind auch die Beschwerden 

von anderen Mitarbeitenden, Erziehungsberechtigten oder sonstigen Personen nach dem oben ge-

nannten Vorgehen entsprechend zu bearbeiten.  

 

Stellen Mitarbeitende bei Kollegen / Kolleginnen einen Eingriff in die Rechte von Kindern und Ju-

gendlichen fest, sollten sie nach Möglichkeit zunächst selbst mit dem/der Betreffenden sprechen, 

soweit keine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Ist dies nicht möglich oder zeigt keinen Erfolg, so ist 

die interne insoweit erfahrene Fachkraft und/oder der/die Vorgesetzte einzuschalten. Bei einer Kin-

deswohlgefährdung erfolgt das vorgeschriebene Vorgehen.  

 

 

9.  Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung    

 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat oberste Priorität 

 

9.1 Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch externe Personen 

 

Ergibt sich ein Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch externe Personen, so ist dieser Verdacht 

einschließlich der Anlässe (Beobachtungen, Gesprächsinhalte etc.) genau zu dokumentieren (siehe 

Anhang Nr. 9 Erfassung und Dokumentation zu § 8a SGB VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlge-

fährdung). Äußerungen eines Kindes oder eines/r Jugendlichen bezüglich einer Kindeswohlgefähr-

dung sind möglichst wörtlich zu notieren. Ihm/ihr werden der Sinn des Dokumentierens und auch 

die weiteren Schritte erklärt. 
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Die Verdachtsmomente werden in einem Team (im bestehenden Arbeitsteam beziehungsweise von 

Mitarbeitendem/r, Leitung und insoweit erfahrener Fachkraft) unter Beteiligung der jeweiligen Lei-

tung diskutiert und im Rahmen des sonstigen Wissens bezüglich des Kindes bzw. des/der Jugendli-

chen, seiner/ihrer Familie und seines/ihres Umfeldes geprüft. Je nach Ergebnis dieser Prüfung er-

folgt das weitere Vorgehen. 

 

 Kann der Verdacht ausgeräumt werden, so ergeben sich keine weiteren Schritte. 

 

 Werden weitere Informationen zur Einschätzung gebraucht, so erfolgt eine besondere Be-

obachtung des Kindes bzw. des/der Jugendlichen und – soweit möglich – seiner/ihrer sozia-

len Umgebung sowie eventuell Gespräche mit den Betreffenden. Danach erfolgt eine weite-

re Abschätzung der Gefährdung. 

 

 Wird eine latente Gefährdung erkannt, sind Schritte zum Schutz des Kindes bzw. des/der 

Jugendlichen zu überlegen, sofern diese von den Mitarbeitenden des Kirchenkreises durch-

geführt werden können. 

 

 Bleibt ein nicht genau einzuordnender Verdacht bestehen, der kein sofortiges Einschalten 

des Jugendamtes erfordert, so ist die interne oder externe insoweit erfahrene Fachkraft ein-

zuschalten, um die Gefährdungssituation gemeinsam mit ihr einzuschätzen und die weiteren 

Schritte zu planen und zu reflektieren (siehe Anhang Nr. 4 „Kontaktadressen der insoweit 

erfahrenen Fachkräfte“). 

 

Die Schritte zum Schutz des Kindes bzw. des/der Jugendlichen werden individuell und situations-

angemessen festgelegt. Die Erziehungsberechtigten werden in die weitere Gefährdungseinschätzung 

und Planung einbezogen, sofern sich dadurch keine zusätzliche Gefährdung des Kindes bzw. 

des/der Jugendlichen ergibt. Im Falle einer anzunehmenden zusätzlichen Gefährdung wird das Ju-

gendamt ohne Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten informiert, falls die Gefahr nicht an-

ders abzuwenden ist.  

 

 Können die Erziehungsberechtigten eventuell gemeinsam mit den betreffenden Mitarbeiten-

den die Gefährdungen abwenden, ist der Prozess beendet. Für die Überprüfung der Gefähr-

dungsabwendung ist der/die betreffende Mitarbeitende zuständig. Kann dies nicht von 

ihm/ihr geleistet werden, so ist nach Rücksprache im Team ggf. unter Einbeziehung der in-

soweit erfahrenen Fachkraft das Jugendamt einzuschalten. 

 

 Können die Erziehungsberechtigten die Gefährdung ihres Kindes nicht abwenden, wirken 

die Mitarbeitenden  auf die Inanspruchnahme von sachgerechten Hilfen hin (z.B. Erzie-

hungsberatung, Jugendamt, medizinische Hilfe etc.). Nehmen Erziehungsberechtigte keine 

Hilfe an, ist bei einer bestehenden Gefährdung das Jugendamt einzuschalten.  

 

 Besteht ein Verdacht auf eine akute Kindeswohlgefährdung, ist das Jugendamt sofort einzu-

schalten.  

 

Vor jeder Weitergabe einer Gefährdungssituation an das Jugendamt sind die Erziehungsberechtig-

ten zu informieren, solange dadurch nicht das Wohl des Kindes bzw. des/der Jugendlichen zusätz-

lich gefährdet ist. Besteht durch den Einbezug der Erziehungsberechtigten eine akute Gefährdung, 

wird das Jugendamt ohne deren Wissen eingeschaltet.  
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Während des Einschätzungs- und des Hilfeprozesses finden weitere Besprechungen mit dem Team 

gegebenenfalls unter Einbezug der soweit erfahrenen Fachkraft statt, um den Prozess und die jewei-

lige Gefährdungslage aktuell zu beurteilen und das Vorgehen zu überprüfen. 

 

Durch die Einschaltung des Jugendamtes geht die Fallverantwortung an die/den zuständige/n Mit-

arbeitende/n des Jugendamtes über. 
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9.2 Verdacht der Kindeswohlgefährdung durch Mitarbeitende 

 

Entsteht durch Beobachtungen oder Aussagen anderer Mitarbeitenden oder von Kindern und Ju-

gendlichen der Verdacht einer Kindeswohlgefährdung durch eine/n Mitarbeitende/n, so werden 

diese detailliert dokumentiert. 

 

 Beobachtet ein/e Mitarbeitende/r eine akute Kindeswohlgefährdung, so schreitet er/sie sofort 

ein und beendet die Gefährdung. Auch diese Vorfälle sind detailliert zu dokumentieren. 

 

 Ist die Kindeswohlgefährdung nicht schwerwiegend und schätzt der/die Mitarbeitende, 

der/die davon erfahren hat, die Möglichkeiten einer Intervention von seiner/ihrer Seite posi-

tiv ein, spricht er/sie die verursachende Person darauf an. Reagiert diese darauf mit Einsicht 

und einer Veränderung seines/ihres Verhaltens, ist der Kinderschutz wieder hergestellt. Ver-

ändert der/die Mitarbeitende sein/ihr Verhalten jedoch nicht, ist der/die Vorgesetzte zu in-

formieren. 

 

 Kommt es zwischen den beiden Personen zu Meinungsverschiedenheiten bezüglich einer 

Gefährdung des Kindeswohls, so ist die Situation mit dem/der Vorgesetzten zu erörtern.  

 

 Ist der Verdacht unklar oder werden die Möglichkeiten des direkten Gesprächs als nicht 

sinnvoll oder gar das Kind bzw. den/die Jugendliche gefährdend eingeschätzt, ist der/die 

Mitarbeitende verpflichtet, sich  an  die benannte insoweit erfahrene Fachkraft oder eine im 

Thema erfahrene externe Institution (Kinderschutzdienst oder spezialisierte Beratungsstel-

len) zu wenden und sich beraten lassen. Die Verdachtsmomente und die Ergebnisse der Be-

ratung werden dokumentiert. Bleibt der Verdacht unklar oder erhärtet er sich, ohne dass dies 

zwischen den Mitarbeitenden geklärt werden könnte, ist der/die Vorgesetzte zu informieren. 

Beobachtet oder vermutet ein/e Mitarbeitende/r bei einer Leitungsperson ein das Kindes-

wohl gefährdendes Verhalten, informiert sie/er dessen/deren Vorgesetzte/n. 

 

 

Bei gravierenden Gefährdungen des Kindeswohls wie Missachtungen der Rechte von Kindern 

und Jugendlichen, Diffamierungen, psychischen Drucksituationen, körperlichen und sexuellen 

Übergriffen ist der/die Vorgesetzte stets zu informieren. 

Für gegebenenfalls notwendige weitere Schritte übernimmt der/die Vorgesetzte die Verantwortung. 

 

 Über die berichteten Verdachtsmomente führt die Leitung ein Gespräch mit dem/r betref-

fenden Mitarbeitenden. Falls möglich, wird gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten ge-

sucht, die dem Schutz des Kindes bzw. des/der Jugendlichen dienen und die der/die Mitar-

beitende akzeptiert. Dabei werden die Aussagen des Kindes bzw. des/der Jugendlichen im 

Blick behalten.  

 Können keine gemeinsamen Lösungswege gefunden werden, so erfolgt bis zur Klärung der 

Vorkommnisse eine Trennung von Kind bzw. Jugendlichem/r und Mitarbeitendem/r, gege-

benenfalls durch Freistellung des/der Mitarbeitenden. Bestehen hierzu Unklarheiten oder 

Unstimmigkeiten, werden eine externe Beratung und/oder eine Rechtsberatung für die Insti-

tution eingeschaltet.  

 Das Kind bzw. der/die Jugendliche darf durch die notwendige Trennung keine weiteren 

Nachteile (wie zum Beispiel den Ausschluss aus einer Gruppe) haben.  

 Während einer Freistellung steht für die/den Mitarbeitende/n ein/e Ansprechpartner/in zur 

Verfügung.  Der/dem Mitarbeitenden wird nahe gelegt, sich Rechtsberatung einzuholen.  
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 Die Leitung koordiniert die weitere Klärung der Situation und entscheidet über das Vorge-

hen. Sie nimmt hierbei Beratung durch Kollegen / Kolleginnen und/oder externe Stellen in 

Anspruch. 

 

Gespräche mit dem Kind bzw. dem/der Jugendlichen zur möglichen Situation einer Gefährdung 

seines/ihres Wohls führt eine hauptamtliche Fachkraft, die dem Kind bzw. dem/der Jugendlichen 

möglichst vertraut  ist, vor allem aber eine entsprechende Gesprächsausbildung hat. Mitarbeitende, 

die in ihrer Arbeit einen direkten Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben, werden, falls sie 

nicht über eine entsprechende Fortbildung verfügen, diesbezüglich geschult.  

 Die Beschwerden und Verbesserungsvorschläge des Kindes bzw. des/der Jugendlichen flie-

ßen in die Lösungssuche mit ein.  

 Das weitere Vorgehen wird alters- und entwicklungsgemäß mit dem Kind bzw. dem/der Ju-

gendlichen besprochen. Das Kind bzw. der/die Jugendliche wird stets über neue Schritte in-

formiert. Betreffen Schritte das Kind bzw. den/die Jugendliche selbst, so werden diese vor-

her mit ihm/ihr und den Erziehungsberechtigten abgestimmt.  

 Das Kind bzw. der/die Jugendliche und auch andere eventuelle Zeugen werden nur von je-

weils einer Person befragt. Andere Kontaktpersonen halten sich zurück und nehmen nur auf, 

was der/die Betroffene von sich aus erzählt.  

 Alles, was berichtet oder im Verhalten gezeigt wird, ist möglichst genau und wörtlich zu do-

kumentieren. Sowohl das genaue Dokumentieren der Gespräche mit dem jeweiligen Kind 

bzw. dem/der Jugendlichen als auch von Verhaltensweisen sind wichtige Voraussetzung für 

eine eventuelle strafrechtliche Verfolgung des Vorfalls. 

 

Die Erziehungsberechtigten werden am gleichen Tag, an dem  mit dem Kind bzw. dem/der Ju-

gendlichen gesprochen wird, in einem persönlichen Gespräch informiert. Dies kann zunächst unter-

bleiben, wenn das Kind bzw. der/die Jugendliche hierdurch Konflikte mit den Erziehungsberechtig-

ten befürchtet. Dennoch ist auch in diesem Fall zu überlegen und mit ihm/ihr zu erarbeiten, was 

diese erfahren müssen und wie sie es erfahren sollten, um bestehende Ängste zu minimieren. Ein 

besonderes Vorgehen ist jedoch dann angebracht, wenn das Kind bzw. der/die Jugendliche auch zu 

Hause massiven Gefährdungen ausgesetzt ist. 

 

Auch die Erziehungsberechtigten werden in die Lösungssuche einbezogen und über die einzelnen 

Schritte informiert, sofern sich dadurch keine weitere Gefährdung ergibt. Dabei sind die Erzie-

hungsberechtigten mit Blick auf das Kindeswohl und ein eventuelles strafrechtliches Verfahren 

darüber zu informieren, wie sie mit ihrem Kind darüber sprechen können und dass sie Äußerungen 

und Auffälligkeiten des Kindes bzw. des/der Jugendlichen dokumentieren sollten. Je nach Wunsch 

und Bedarf werden dem Kind bzw. dem/der Jugendlichen und seinen/ihren Erziehungsberechtigten 

interne oder externe Beratungs- und Begleitpersonen  zur Verfügung gestellt. 

 

Die Verantwortung für das Vorgehen liegt jedoch stets bei den zuständigen Mitarbeitenden des Kir-

chenkreises beziehungsweise bei der zuständigen Leitungsperson.  

 

Gleichzeitig zu den oben aufgeführten Schritten bespricht der/die Vorgesetzte die Vorkommnisse 

beziehungsweise Verdachtsmomente mit der Leitung des Kirchenkreises, gegebenenfalls unter Ein-

bezug einer externen insoweit erfahrenen Fachkraft. Gemeinsam werden die weiteren Schritte fest-

gelegt. Dabei ist stets darauf zu achten, dass das Kind bzw. der/die Jugendliche keiner weiteren, 

schwerwiegenden Gefährdung ausgesetzt wird.  

 

Stellt sich der Verdacht als unbegründet heraus, ist der/die Mitarbeitende in seinem Arbeitsbe-

reich und bei allen Stellen, die davon erfahren haben, zu rehabilitieren. Die geeignete Form ist mit 

ihr/ihm abzusprechen. Gemeinsam wird überlegt, in welchem Bereich sich der/die Mitarbeitende 
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eine Weiterbeschäftigung vorstellen kann. Bei Bedarf wird dem/der Mitarbeitenden Unterstützung 

in Form von Beratung zur Verarbeitung des Geschehenen und/oder Begleitung in besonderen Situa-

tionen angeboten.  

 

Ebenso wird dem Team bzw. den übrigen Mitarbeitenden externe Unterstützung zur Verarbeitung 

der Geschehnisse angeboten. Im Sinne der Fürsorgepflicht kann eine externe Beratung auch ver-

pflichtend initiiert werden, wenn diese von sich aus keine in Anspruch nehmen möchten, die Ar-

beitsfähigkeit und psychische Stabilität der Mitarbeitenden jedoch ohne externe Beratung nicht ge-

geben ist. 

 

Bleibt der Verdacht trotz aller Aufklärungsversuche unklar, so überlegen die beteiligten Lei-

tungspersonen das weitere Vorgehen gemeinsam mit einer externen insoweit erfahrenen Fachkraft. 

Je nach Schwere des Verdachts und Reaktionen der Mitarbeitenden können unterschiedliche Wege 

beschritten werden. Diese sollten möglichst im Einvernehmen mit dem/der betreffenden Mitarbei-

tenden geschehen. Der Schutz des eventuellen Opfers hat jedoch Vorrang vor allen anderen Interes-

sen. Die Leitung ist dazu verpflichtet, die/den betreffende/n Mitarbeitende/n in ihrer/seiner Arbeit 

besonders zu beobachten, um weitere Gefährdungsmomente frühzeitig zu entdecken oder sie/ihn 

vor weitern Verdachtsmomenten zu schützen. Solange sich keine Verdichtung der einen oder ande-

ren Seite ergibt, muss die Leitungsperson stets beide Möglichkeiten im Bewusstsein haben.  

 

Folgende Schritte sind zu berücksichtigen: 

 

a) zur Abklärung der möglichen Vorgehensweise wird von der Leitung eine arbeitsrechtliche 

Beratung in Anspruch genommen. Dem/der Mitarbeitenden wird ebenfalls eine Rechtsbera-

tung empfohlen; 

 

b) dem/der betreffenden Mitarbeitenden und den Kollegen / Kolleginnen wird eine externe be-

raterische Unterstützung zur Verfügung gestellt; 

 

c) betreffen die Geschehnisse eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, so wird auch ihnen 

eine externe Person als Unterstützung zur Verfügung gestellt. Diese kann je nach Alter in 

spielerischen Formen oder auch in Gesprächen bestehen. 

 

Erhärtet sich der Verdacht auf eine schwerwiegende Kindeswohlgefährdung, so bleibt der/die 

Mitarbeitende freigestellt, um das betroffene und andere Kinder bzw. Jugendliche zu schützen. Die 

Verletzung und Gefährdung des Kindes bzw. des/der Jugendlichen und seiner Bezugspersonen wird 

anerkannt. Die hierzu benannten Vertreter des Arbeitsbereiches und des Kirchenkreises entschuldi-

gen sich bei den Betroffenen. Sie bieten interne und externe Unterstützung  an und  klären Erzie-

hungsberechtigte und Kind bzw. Jugendliche/n in der jeweils entsprechenden Form über die weite-

ren Schritte auf. 

 

 Die jeweilige Leitung und der Trägervertreter prüfen unter Einbezug anderer interner und 

externer Fachkräfte, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Juristen / einer Juristin ar-

beitsrechtliche Schritte gegen die/den Mitarbeitende/n. Soweit juristisch möglich, werden 

diese eingeleitet. Sollten keine juristischen Schritte möglich sein, muss über den weiteren 

Einsatz des/der Mitarbeitenden entschieden werden. 

 

 In gleicher Weise werden strafrechtliche Schritte gegen die/den Mitarbeitende/n geprüft. 

Hierbei ist jedoch auch der Opferschutz zu bedenken. Sorgeberechtigte und Kind bzw. Ju-

gendliche/r müssen von einer in dieser Hinsicht erfahrenen Fachkraft in die Überlegungen 

mit einbezogen werden, denn Aussagen vor Polizei, Staatsanwaltschaft, Ermittlungsrichter 
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und im Gerichtsverfahren können sie psychisch schwer belasten. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn kein juristisch verwertbarer Nachweis einer Tat gelingt. Den Sorge- bzw. Erzie-

hungsberechtigten wird nahe gelegt, gemeinsam mit dem Kind bzw. dem/der Jugendlichen 

vor der Erstattung einer Anzeige eine/n Rechtsanwalt / Rechtsanwältin mit Erfahrungen in 

Strafprozessen, bei denen es um Gewaltdelikte geht, aufzusuchen und sich eingehend bera-

ten zu lassen.  

 

 Dem/der Mitarbeitenden wird nahegelegt, sich anwaltlich beraten zu lassen.  

 Dem Team oder sonstigen Kollegen und Kolleginnen, vor allem dem/der aufdeckenden Mit-

arbeitenden,  sowie den Leitungskräften werden externe Unterstützungen zur Aufarbeitung 

der Geschehnisse zur Verfügung gestellt.  

 Der weitere Umgang mit der Situation und den Betroffenen wird besprochen.  

 Bezüglich der Geschehnisse wird eine eindeutige und ausreichende Sprachregelung getrof-

fen.   

 

Alle Vorfälle und Verdachtsmomente werden zur Weiterentwicklung der Organisation im Kin-

derschutz aber auch in der Fürsorge für Mitarbeitende genutzt. Sie werden von einem Team aus 

Leitungs- und  internen sowie gegebenenfalls externen Fachkräften analysiert. Aus den Ergebnissen 

werden Schlussfolgerungen für die Verbesserung der Organisation, der einzelnen Abläufe, des Um-

gangs miteinander und vor allem des Umgangs mit den anvertrauten Kindern und Jugendlichen 

gezogen und umgesetzt.   
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9.3 Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch andere Kinder und Jugendliche einer Gruppe 

 

Wird eine Kindeswohlgefährdung durch andere Kinder oder Jugendliche von einem/r Mitarbeiten-

den beobachtet, so schreitet diese/r direkt ein und beendet die Gefährdung.  

 Alle notwendigen und hilfreichen Schritte zur Erstversorgung des von der Gefährdung be-

troffenen Kind bzw. des/der betroffenen Jugendlichen werden unternommen.  

 Anschließend finden Gespräche statt, um zu klären, was der/die Betroffene zur Wiederher-

stellung seiner/ihrer persönlichen Integrität und Sicherheit braucht. 

 Auch mit dem/der Verursacher/in werden Gespräche geführt, zum einen mit dem Ziel, 

Grenzen deutlich zu machen, zum anderen, um dessen/deren Motivation herauszufinden.  

 Je nach Alter, Schwere des Vorfalls  und Motivation sind verschiedene Vorgehensweisen 

möglich und notwendig. So können gegebenenfalls Lösungen gesucht werden, die allen Be-

teiligten ein weiteres Miteinander ermöglichen.  

 Vor allem bei schweren Vorfällen wie massiver Gewalt oder sexuellen Grenzüberschreitun-

gen sowie bei Uneinsichtigkeit des/der Verursachenden wird diese/r aus der jeweiligen 

Maßnahme ausgeschlossen. Gemeinsam mit ihm/ihr und den Erziehungsberechtigten wird 

nach Möglichkeiten der Hilfe für ihn/sie gesucht. 

 Auch hierbei ist das Ausfüllen des Dokumentationsbogens auf jeden Fall zu beachten. 

 

Die Erziehungsberechtigten der betreffenden Kinder und Jugendlichen werden umgehend über 

den Vorfall und die unternommenen Schritte informiert. Dabei werden auch deren Lösungsvor-

schläge erfragt und in das weitere Vorgehen mit einbezogen. Die Information der Erziehungsbe-

rechtigten der verursachenden Person/en unterbleibt nur dann, wenn hierdurch eine Kindeswohlge-

fährdung zu erwarten ist. In diesem Fall wird mit dem Kind bzw. dem/der Jugendlichen gemeinsam 

nach Lösungen gesucht. Gegebenenfalls wird nach der Beratung mit einer insoweit erfahrenen 

Fachkraft das Jugendamt eingeschaltet. 

 

Den Erziehungsberechtigten des gefährdeten Kindes bzw. des/der gefährdeten Jugendlichen bleibt 

es überlassen, ob sie eine Anzeige erstatten wollen. Ihnen und dem betroffenen Kind bzw. dem/der 

Jugendlichen wird von unserer Seite geraten, sich rechtlich und fachlich durch entsprechende Stel-

len beraten zu lassen. Ihnen werden diesbezügliche Anlaufstellen benannt. 

 

Hat ein/e Mitarbeitende/r den Vorfall durch unachtsames oder gar fahrlässiges Verhalten begüns-

tigt, so reflektiert die Leitung die Situation mit ihm/ihr und ergreift gegebenenfalls arbeitsrechtliche 

Maßnahmen. 

 

Fand der Vorfall im Rahmen einer Gruppe statt, so wird er dort derart besprochen, dass Grenzen 

deutlich gesetzt, Personen aber nicht diffamiert werden. Insbesondere Schamgefühle und Schwei-

gegebote werden hierbei besprochen. Kindern und Jugendlichen wird nachdrücklich erlaubt, über 

solche Vorfälle zu sprechen, wenn sie diese beobachten oder selbst erleben. Der Schutz des be-

troffenen Kindes bzw. des/der Jugendlichen muss allerdings durch Anonymität oder durch andere 

Maßnahmen sichergestellt sein. Ist der Vorfall anderen Kindern und Jugendlichen aus der Gruppe 

konkret bekannt, werden auch deren Erziehungsberechtigte entsprechend informiert.  

 

Entsteht ein Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung durch andere Kinder oder Jugendliche, so 

wird durch gezielte Beobachtungen und Gespräche versucht, den Verdacht ausräumen oder zu er-

härten. Erhärtet sich der Verdacht, so entspricht das Vorgehen dem im vorhergehenden Abschnitt 

dargestellten.  
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Das jeweilige Thema sollte als allgemeines Thema in der Gruppe behandelt werden. Auch hierbei 

sollen Schamgefühle und Schweigegebote in der Form besprochen werden, dass Kinder und Ju-

gendliche den Mut bekommen, entsprechende Dinge zu erzählen.  

 

Berichten Kinder und Jugendliche von der Gefährdung eines anderen Kindes bzw. eines/r anderen 

Jugendlichen, so werden Gespräche mit dem/der von der Gefährdung Betroffenen und gegebenen-

falls mit den Erziehungsberechtigten geführt, um Lösungen zu suchen. Durch den Hinweis können 

entsprechende Situationen gezielt beobachtet werden, um wirksam einschreiten zu können. Das 

weitere Vorgehen erfolgt wie oben beschrieben. 

 

Die jeweilige Leitung ist stets von solchen Vorfällen zu informieren. Diese entscheidet, ob weitere 

Dienstvorgesetzte informiert werden. 
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9.4 Mitteilungen von Kindeswohlgefährdungen an andere Kinder, Jugendliche und Erzie-

hungsberechtigte 

 

Ist der entsprechende Vorfall bei anderen Kindern und Jugendlichen sowie Erziehungsberechtigten 

bekannt geworden, werden mit den Kindern und Jugendlichen bzw. den Erziehungsberechtigten 

schnellstmöglich getrennte Informationsgespräche geführt. Hierbei werden nicht nur der aktuelle 

Informationsstand, sondern auch die weiteren Schritte mitgeteilt.  

 

Diese Gespräche werden von einem von der Leitung des Kirchenkreises einzusetzenden Krisenteam  

genau vorbereitet, wobei auf die Einhaltung von Datenschutz und Persönlichkeitsrechten und auf 

eine sorgfältige Sprachregulierung geachtet wird. Die Gespräche werden von internen Fachkräften 

durchgeführt, die entsprechende Voraussetzungen in Gesprächsführung und Kinderschutz aufwei-

sen. Diese lassen sich, sofern es zeitlich möglich ist, zuvor von externen Fachkräften beraten und 

gegebenenfalls in solchen Gesprächen begleiten. 

 

Auf jeden Fall werden Erziehungsberechtigte von uns über Vorfälle informiert, bevor Mitteilungen 

an die Medien gehen. Sollten die Medien von anderer Seite von Vorfällen erfahren haben, so wer-

den sofort nach Bekanntwerden dieses Sachverhalts die betreffenden Erziehungsberechtigten und 

Kinder und Jugendlichen informiert. 

 

Ist der Vorfall nicht bekannt geworden und wünschen das Kind oder dessen Erziehungsberechtigte 

keine Bekanntgabe, werden keine weiteren Personen informiert, sofern keine weitere Gefährdung 

anderer Kinder und Jugendlichen vorliegt.  

 

Stellt sich eine Vermutung oder Beschuldigung als falsch heraus und war diese bei Erziehungsbe-

rechtigten sowie Kindern und Jugendlichen bekannt, müssen sie über den Sachverhalt informiert 

werden. Die Information erfolgt sachlich und achtet auch die Persönlichkeitsrechte der Person, die 

die Vermutung oder Beschuldigung geäußert hat. 

 

Ziel ist, Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche sachlich und ausreichend zu informieren, 

um Gerüchten und Vermutungen vorzubeugen sowie Ängste und Unsicherheiten abfangen zu kön-

nen. Im Bedarfsfall werden Erziehungsberechtigten, Kindern und Jugendlichen Einzelgespräche zur 

Entlastung angeboten. 

 

 

10. Dokumentation 

 

Bei der Dokumentation zum Kinderschutz ist es notwendig folgendes detailliert mit Datum und den 

jeweils daran beteiligten Personen schriftlich festzuhalten:  

 Beobachtungen 

 Mitteilungen und Aussagen  

 Einschätzungen und Abwägungsprozesse 

 Besprechungen  

 Beratungsergebnisse und Vereinbarungen  

 Überprüfung von Absprachen  

 

Dafür  sind entsprechende Vorlagen vorhanden (siehe Anhang Nr. 9 „Erfassung und Dokumentati-

on zu § 8a SGB VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“) die am PC oder handschriftlich 

genutzt werden.  
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Zunächst werden die Beobachtungen und Mitteilungen, die den Verdacht einer Kindeswohlgefähr-

dung aufkommen lassen von dem/der Mitarbeitenden, der/die den Verdacht hat, genau notiert. Au-

ßerdem wird festgehalten, wann wer darüber informiert wird und wie und wann der nächste Schritt 

erfolgt.  

Die Abwägungsprozesse zur Gefährdungseinschätzung und die Ergebnisse der jeweiligen Erstbe-

sprechung in den benannten Teams mit Leitung werden ebenfalls mit Datum notiert. Im Rahmen 

der Abwägungsprozesse werden positive und negative Einflussfaktoren auf das Kindeswohl berück-

sichtigt und aufgeführt. Die beschlossenen Schritte werden einzeln aufgeführt sowie die verantwort-

liche Person und der Zeitrahmen konkret benannt. Nach Durchführung der Schritte ist festzuhalten, 

wann diese erfolgten, wer daran teilnahm und welches Ergebnis der einzelne Schritt brachte. Ver-

antwortlich für die Dokumentation ist die/der fallführende Mitarbeitende, die gegebenenfalls in der 

Besprechung festgelegt wird.  

 

Bei jedem weiteren Schritt nach den in Kapitel 9 festgelegten Verfahrensweisen sind die jeweiligen 

Abwägungs- und Entscheidungsprozesse, die Beteiligten, das Datum, der Inhalt und die Ergebnisse 

zu notieren. Dies gilt auch bei Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft. Die Verantwor-

tung der Dokumentation verbleibt bei dem/der für den Fall zuständigen Mitarbeitenden. Auch Ge-

spräche auf Leitungsebene müssen nach diesem Schema dokumentiert werden.  

 

Insbesondere, wenn sich für oder gegen eine Meldung an das Jugendamt oder ein sofortiges Ein-

schalten der Polizei entschieden werden muss, muss der dazu führende Prozess mit seinen Pro- und 

Contra-Argumenten von dem Entscheidungsträger genau notiert  werden.  

 

Die Dokumentation erfolgt so lange, bis die Kindeswohlgefährdung nicht mehr gegeben ist bezie-

hungsweise eine andere Stelle die Fallführung übernommen hat. Die Abgabe an eine andere Stelle 

wird ebenfalls sorgfältig dokumentiert. 

 

Für die Aufbewahrung gelten die üblichen datenschutzrechtlichen Vorgaben.  

 

 

11. Vernetzung mit anderen Institutionen 

 

Grundsätzlich arbeiten die Referate und Abteilungen des Kirchenkreises ihrem Arbeitsgebiet ent-

sprechend mit verschiedenen Institutionen zusammen. Zum Teil kann diese Vernetzung auch im 

Rahmen des Kinderschutzes zur Beratung beziehungsweise zur Durchführung von Verfahrenswei-

sen genutzt werden. Dies ist zum Beispiel bei der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, dem Kin-

derschutzdienst, dem Beratungsladen für Frauen, der Polizei und in verschiedenen Arbeitskreisen 

der Fall. Referate und Abteilungen, die aufgrund ihrer Aufgabenstellung keine eigene Vernetzung 

mit solchen Stellen haben, können sich im Falle (des Verdachts) einer Kindeswohlgefährdung nach 

den in Kapitel 9 vorgegebenen Schritten über die interne Vernetzung der Dienststellen ebenfalls 

Zugang zu entsprechenden Informationen verschaffen. Allen Dienststellen liegen schriftliche In-

formationen über ihre AnsprechpartnerInnen mit Telefonnummer, Adresse und Mailadresse vor. 

Diese umfassen je nach Bereich sowohl interne als auch externe VernetzungspartnerInnen.      

  

Abteilungen und Referate, die direkt mit Kindern und Jugendlichen bzw. Erziehungsberechtigten 

zusammenarbeiten, verfügen über Informationsmaterial zu externen Institutionen, die im Bedarfs-

fall an diese weitergegeben werden. Gegebenenfalls erhalten Kinder und Jugendliche sowie Erzie-

hungsberechtigte im Erstgespräch mit der betreffenden Stelle eine Begleitung (siehe Anhang Nr. 3  

„ Anlaufstellen und Netzwerke in Sachen Kinderschutz und Prävention“). 
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Die interne und externe Zusammenarbeit  ist unterschiedlich geprägt und umfasst den Informations-

austausch zum Beispiel mit Kita und Schule, die kollegiale Beratung, die Vermittlung von Hilfen 

für Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche, zum Beispiel durch verschiedene Beratungs-

stellen, Therapien, Jugendhilfemaßnahmen etc. und gegebenenfalls auch die Meldung bestimmter 

Vorkommnisse an das örtliche Jugendamt und/oder die Polizei. Bei allen Vorgehensweisen werden 

die Bestimmungen des Datenschutzes eingehalten. 

 

Ziel der Kooperation ist es, notwendige Maßnahmen abzustimmen und Angebote zum Schutz von 

Kindern und Jugendlichen vor Misshandlung und Vernachlässigung zu sichern und zu koordinieren. 

Dies gilt sowohl im Fall einer Gefährdung als auch für präventive Maßnahmen, die Kindeswohlge-

fährdungen verhindern sollen. 

 

Der Kirchenkreis ist aktiv in den regionalen Netzwerken Kindeswohl in den Kommunen eingebun-

den. 

 

 

12. Zusammenarbeit mit den Jugendämtern 

 

Eine grundsätzliche Zusammenarbeit der Bereiche des Kirchenkreises, die mit Kindern und Jugend-

lichen arbeiten,  mit den Jugendämtern zum Thema Kindeswohlgefährdung erfolgt über die Netz-

werke Kindeswohl und über die verschiedenen Vereinbarungen (Leistungs- und Entgeltvereinba-

rungen, Vereinbarungen zum Netzwerk Kindeswohl, Vereinbarungen zum Verfahren bei Kindes-

wohlgefährdung). 

 

In Fällen externer Kindeswohlgefährdung ist die Zusammenarbeit mit dem jeweils zuständigen Ju-

gendamt durch die Vereinbarungen geregelt. Sind die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in 

der Lage, die Kindeswohlgefährdung zu sehen und abzuwenden, ist das zuständige Jugendamt zu 

informieren. Die Erziehungsberechtigten werden zuvor über die Hinzuziehung des Jugendamtes 

informiert. Die Mitteilung an sie unterbleibt, wenn hierdurch eine weitere Kindeswohlgefährdung 

entstehen könnte. In diesem Fall wird gemeinsam mit dem Jugendamt nach Lösungen gesucht, be-

ziehungsweise übernimmt das Jugendamt das weitere Vorgehen.  

 

Kommt es durch Mitarbeitende des Kirchenkreises zu einer massiven Kindeswohlgefährdung, wird 

das zuständige Jugendamt informiert. Der Name des betroffenen Kindes bzw. des/der Jugendlichen 

wird dabei nur angegeben, wenn es/er/sie und die Erziehungsberechtigten einverstanden sind. An-

sonsten erfolgt die Information ohne Namensnennung. Das Jugendamt wird auch über das weitere 

Vorgehen unterrichtet. Je nach Bereich erhält auch das Landesjugendamt eine Meldung über den 

Vorfall und das weitere Vorgehen. 

 

  

13. Umgang mit Medienanfragen  

 

Intern und extern hat für uns Transparenz und Aufklärung oberste Priorität. Dies bedeutet, über be-

sondere Vorfälle im Kinderschutz möglichst sachgenau und umfassend zu informieren. Das gilt 

auch gegenüber den Medien. Dabei wird unsererseits auf die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen 

und auf den Datenschutz geachtet. Unter diesen Bedingungen nennen wir  Fakten, aber keine Inter-

pretationen oder Bewertungen. Über weitere Erkenntnisse halten wir die Medien und Öffentlichkeit 

auf aktuellem Stand. 

 

 Kontakte zu Medien werden ausschließlich von der/dem zuständigen Mitarbeitenden für Öf-

fentlichkeitsarbeit und gegebenenfalls dem/der Superintendenten/in wahrgenommen.  
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 Die Vorbereitung von Pressemitteilungen nimmt ein Team wahr, das mindestens aus 

dem/der Superintendenten/in, der/dem Mitarbeitenden für Öffentlichkeitsarbeit, einer/m 

Mitarbeitenden des betreffenden Bereiches und dessen/deren Leitung besteht. Von ihnen 

wird festgelegt, welche Fakten nach den oben genannten Gesichtspunkten benannt werden 

können und wie sie formuliert werden.  

 Der Sprachgebrauch hinsichtlich kritischer Ereignisse wird intern und extern sorgsam und 

kritisch abgewogen.  

 

Bei überraschenden Anfragen von Seiten der Medien oder sonstiger Öffentlichkeit nehmen wir uns 

die Zeit, die vorgebrachten Aussagen und eventuellen Vorwürfe genau zu prüfen und erst danach 

eine Erklärung abzugeben. Der dafür voraussichtlich benötigte Zeitrahmen wird mitgeteilt. Im Falle 

einer vermuteten Kindeswohlgefährdung verstehen wir Aufregungen in der Öffentlichkeit und füh-

ren gerade deswegen ein sachliches Krisenmanagement durch, das zur Aufklärung der Sachverhalte 

beiträgt. Es beruht auf dem hier vorliegenden Kinderschutzkonzept, auf das auch der Öffentlichkeit 

gegenüber hingewiesen wird. 

 

Ist der tatsächliche oder vermeintliche Vorfall einer Kindeswohlgefährdung bearbeitet, erfolgt eine 

abschließende Pressemitteilung. 

  

 

14. Auswertung von Kindeswohlgefährdungen  

 

Zur Fortschreibung und Weiterentwicklung des Kinderschutzkonzeptes ist eine regelmäßige Evalu-

ation notwendig. Dazu gehört auch die Auswertung von Kindeswohlgefährdungen im Kontext der 

im Kinderschutzkonzept festgelegten Grundsätze, Verfahrensweisen und Kriterien.  

 

Während und nach jedem Vorfall wird das Vorgehen von den Beteiligten (Mitarbeitende, Leitung, 

ggf. insoweit erfahrene Fachkraft etc.) reflektiert und die möglichen Folgen von Entscheidungen 

analysiert (Siehe Anhang Nr. 9.6 „Dokumentation des Entscheidungsprozesses“). Betroffene Kin-

der, Jugendliche und gegebenenfalls deren Erziehungsberechtigte werden nach deren Empfinden 

und Vorstellungen gefragt, so dass diese in die Entscheidungen und in das Vorgehen miteinbezogen 

werden können. Der Prozess kann so jederzeit korrigiert werden, falls sich negative Folgen eines 

Vorgehens herausstellen.  

 

Alle Kindeswohlgefährdungen bzw. der Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen werden, wie im 

Kapitel Dokumentation beschrieben, erfasst und sind Grundlage für eine jährliche Auswertung 

(Siehe Anhang Nr. 10 „Evaluationsbogen“). Dabei werden mögliche Fehlerquellen identifiziert und 

konkrete Änderungs- bzw. Verbesserungsmöglichkeiten im Kinderschutzkonzept festgelegt und 

umgesetzt. Verantwortlich für die regelmäßige Auswertung ist die AG Kinderschutz des Kirchen-

kreises unter Beteiligung von zwei insoweit erfahrenen Fachkräften, wobei möglichst eine extern 

sein sollte.  

 

Vor allem bei internen Kindeswohlgefährdungen werden die Strukturen, Abläufe und Informati-

onswege sorgfältig geprüft, um weitere Gefährdungsquellen möglichst gering zu halten. Gegebe-

nenfalls erfolgt diese Prüfung gemeinsam mit der jeweils zuständigen Leitung. Die Ergebnisse wer-

den den zuständigen Leitungen in jedem Fall rückgemeldet.  
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Anhang Nr.1 

 

Kinderrechte 
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Anhang Nr.2 

 

Selbstverpflichtungserklärung 
 

 

Ich, …………………………………………………………………….…………………………… , verpflichte mich, im Umgang 

mit Kindern und Jugendlichen stets nach dem „Kinderschutzkonzept des Ev. Kirchenkreises Kob-

lenz“  zu handeln.  

 

 Die Wahrung der seelischen und körperlichen Integrität des Kindes bzw. des/der Jugendli-

chen hat für mich oberste Priorität und ist handlungsleitend.  

 

 Ich unterstütze das Kind bzw. den/die Jugendliche/n bei der Entwicklung seiner/ihrer eigen-

ständigen Persönlichkeit.  

 

 Ich achte die Würde, Rechte und Grenzen eines Kindes bzw. eines/r Jugendlichen. 

 

 Ich erfrage und beachte seine/ihre Vorstellungen, Meinungen und Anliegen. 

 

 Ich nehme Beschwerden auf und leite sie ggf. weiter.  

 

 Ich unterstütze im Falle des Verdachts oder einer beobachteten Entwicklungs- oder Kindes-

wohlgefährdung das Kind beziehungsweise die/den Jugendliche/n. 

 

 Ich leite entsprechende Schritte ein, auch wenn es sich bei der verursachenden Person um 

eine Kollegin / einen Kollegen oder Vorgesetzte/n handelt. 

 

Ich erkläre, dass gegen mich kein Verfahren wegen einer Straftat (StGB) im Bereich Sexualdelikte 

nach z.Zt. §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g oder Straftat gegen körperliche 

Unversehrtheit nach z.Zt. § 225 oder Straftat gegen persönliche Freiheit nach z.Zt. §§ 232 bis 233a, 

234, 235 oder 236 anhängig ist (Stand: Oktober 2016). 

Sollte jemals ein solches Verfahren gegen mich stattfinden, so verpflichte ich mich zur sofortigen 

Meldung an meine/n Vorgesetzte/n. 

 

 

Koblenz, …………………………………………                           …………………………………………………………………… 

Unterschrift  
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Anhang Nr.3 

 

Anlaufstellen und Netzwerke 

in Sachen Kinderschutz und Prävention (Stand: 2016) 
 

a) Stadt Koblenz 

 

Allgemeiner Sozialer Dienst - Jugendamt 

Verwaltungshochhaus „Schängel-Center“ 

Rathauspassage 2 

56068 Koblenz 

Telefon: 0261-129-2371 

 

Netzwerk Kindeswohl im Jugendamt 

Koordinatorin Sabine Schmengler 

Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales 

Schängel-Center, Rathauspassage 2 

56068 Koblenz 

Telefon: 0261-129-2357 

E-mail: sabine.schmengler@stadt.koblenz.de 

 

 

Deutscher Kinderschutzbund - Kreisverband Koblenz e.V. 

Mayer-Alberti-Str. 11 

Kulturfabrik, 2. Etage 

56070 Koblenz 

Tel.: 0261 - 3 44 11 

 

 

b) Landkreis Mayen-Koblenz 

 

Allgemeiner Sozialer Dienst des Kreisjugendamts 

Bahnhofstraße 9 

56068 Koblenz  

Tel.: 0261 108-402 

 

Netzwerk Kinderschutz / Kindergesundheit im Kreisjugendamt 

Gabriele Teuner 

Tel.: 0261 108-392 

Fax: 0261 1088-392 

Gabriele.Teuner@kvmyk.de 

 

 

Kinderschutzbund Mayen-Andernach e.V. - im Deutschen Kinderschutzbund 

Alleestrasse 15 a, 56727 Mayen 

Tel. 0 26 51 - 60 02, 
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c) Landkreis Ahrweiler 

 

Allgemeiner Sozialer Dienst des Kreisjugendamts 

Kinderschutzbeauftragte / Sachbereichsleiterin Klaudia Thiesen 

Telefon 02641/975- 475 

Fax 02641/975-531 

 

Kinderschutzbund Kreisverband Ahrweiler e.V. - im Deutschen Kinderschutzbund 

Anlaufstelle bei Verdacht von Kindeswohlgefährdung   

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Tel.: 02641 – 79798 

 

 

d) Stadt Neuwied  

 

Netzwerk Kindeswohl - Allgemeiner Sozialer Dienst – Jugendamt  

Stadtverwaltung Neuwied  

Anja Piquardt, Amt für Jugend und Soziales 

Heddesdorfer Str. 33-35,  

56564 Neuwied,  

Tel. 02631-802367 

eMail: apiquard@neuwied.de  

 

 

e) Landkreis Mainz-Bingen   

 

Netzwerk Kinderschutz - Allgemeiner Sozialer Dienst – Jugendamt 

Kreisverwaltung Mainz-Bingen 

Georg-Rückert-Straße 11 

55218 Ingelheim am Rhein 

Frau Bernhardt 

Tel.: 0 61 32 / 787-31 68 0 

 

f) Landkreis Cochem - Zell   

 

Netzwerk Kinderschutz - Allgemeiner Sozialer Dienst – Jugendamt  

Kreisverwaltung Cochem-Zell 

Endertplatz 2,  

56812 Cochem 

Elke Wallrath 

Tel.: 02671/61-351 

E-Mail: elke.wallrath@cochem-zell.de  

Lydia Junglas 

Tel.: 02671/61-851 

E-Mail: lydia.junglas@cochem-zell.de  

 

 

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,crkswctfBpgwykgf0fg');
mailto:elke.wallrath@cochem-zell.de
mailto:lydia.junglas@cochem-zell.de
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g) Landkreis Rhein-Hunsrück    

 

Allgemeiner Sozialer Dienst – Jugendamt  

Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis  

Ludwigstraße 3-5 

55469 Simmern 

Telefon: 06761 82-0  

 

 

h)  Stadt Andernach  

 

Allgemeiner Sozialer Dienst – Jugendamt  

Stadtverwaltung Andernach 

Läufstraße 11 –  

56626 Andernach –  

Telefon 02632 / 922 – 200 

 

Kinderschutzbund Mayen-Andernach e.V. - im Deutschen Kinderschutzbund 

Alleestrasse 15 a 

56727 Mayen 

Tel. 0 26 51 - 60 02 

 

 

i) Stadt Mayen  

 

Allgemeiner Sozialer Dienst -Jugendamt 

Stadtverwaltung Mayen 

Rathaus Rosengasse 

56727 Mayen 

Tel. 02651 - 88 0  

 

 

j) Ev. Kirche im Rheinland / EKiR  

Ansprechstelle für den Umgang mit Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung 

- auch Hilfen bei Prävention & Interventionsangeboten bei sexuellem Missbrauch / Strafta-

ten  

*Ansprechpartnerin für Betroffene:  Claudia Paul 

Evangelische Hauptstelle für Familien- und Lebensberatung, 

Graf-Recke-Straße 209a, 

40237 Düsseldorf, 

Telefon 0211 / 36 10 -312 

E-Mail: claudia.paul@ekir.de 

 

 

http://www.kreis-sim.de/B%C3%BCrgerservice/Was-erledige-ich-wo-/index.php?ModID=9&object=tx%7c2554.1&FID=448.1053.1&NavID=2052.59&La=1
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Anhang Nr. 4 

 

Kontaktadressen der „Insoweit erfahrenen Fachkräfte“ (Stand: 2016) 

 
Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung können diese „Insoweit erfahrenen Fachkräfte“ (InsoFa) 

zur Beratung herangezogen werden. 

 

 

INTERN zuständig für Arbeitsbereiche im Ev. Kirchenkreis: 

 

Ev. Beratungsstelle für Erziehungs-, Partnerschafts- und Lebensfragen 

Mainzer Str. 73, 56068 Koblenz 

Telefon: 0261 –91561-25  

 

 Frau Sausen  

 Frau Vogt  

 

 

EXTERNE Anlaufstellen : 

In der Regel haben die Landkreise und Städte durch ihr Jugendamt einen Beratungspool von „Inso-

weit erfahrenen Fachkräften“ gebildet, und auf diesen können freie Träger zurückgreifen. Die Kon-

taktadressen für die „InsoFa“ sind bei den örtlichen Jugendämtern zu erfragen.  
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Anhang Nr. 5.1 

 
Definitionen 

 

Machtmissbrauch  

 
Ausnutzen der durch das Amt, die Aufgabe, das Alter oder andere Merkmale gegebenen Position, 

um andere Personen zu manipulieren, zu benachteiligen, zu unterdrücken oder psychisch und phy-

sisch zu schädigen. 

 

Dazu gehören unter anderem: 

 willkürliches Verhalten 

 Schaffung oder Ausnutzung einer Angst machenden Atmosphäre 

 Schaffung oder Ausnutzung einer Atmosphäre von Missgunst 

 Schaffung einer physischen oder psychischen Zwangssituation oder Ausweglosigkeit 

 Drohungen 

 willkürliche Strafen 

 körperliche und sexuelle Übergriffe 

 Vernachlässigung 

 Isolierung einer Person 

und 

 Versprechungen und Bevorzugungen, die dem Ausbau von Macht dienen 

 

 

 

Grenzverletzungen: 
 

Unabsichtliches Verhalten, das psychische oder physische Grenzen der anderen Person überschrei-

tet. Maßstab hierbei sind nicht nur die objektiven Faktoren, sondern auch das subjektive Erleben der 

Betroffenen. 

 

In der Kultur der Institution begründete und zur Gewohnheit gewordene Grenzverletzungen gehö-

ren ebenfalls hierzu. 

 

 

Übergriffe: 
 

Gezieltes Verhalten, das psychische oder physische Grenzen der anderen Person überschreitet. 

Meistens zeigt eine Person diese Verhaltensweisen mehrfach und massiv unter Missachtung  

 von Regeln und gesellschaftlichen Konventionen 

 der Reaktion des Opfers 

 der Reaktionen und Hinweise Dritter 

Häufig kommt es von Seiten der übergriffigen Person zur Verschiebung der Verantwortung und zur 

Abwertung des Opfers oder von dessen Reaktionen. 
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Vernachlässigung: 
 

Vernachlässigung oder Verweigerung von  

 Fürsorge  

 Förderung 

 Einbezug in soziale Kontakte der Gruppe 

 der Beantwortung von Signalen eines Kontaktwunsches 

 der Herstellung von sprachlichen und nicht-sprachlichen Kontakten    

 

 

 

Strafrechtlich relevante Formen der Gewalt  

 
 Beleidigung 

 Körperverletzung 

 sexueller Missbrauch / sexuelle Nötigung 

 Erpressung 
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Anhang Nr. 5.2 

 

Mit dem Kinderschutz nicht zu vereinbarende Verhaltensweisen  

gegenüber Kindern und Jugendlichen 
(im Folgenden der Einfachheit halber nur als Kinder bezeichnet) 

 

a) Nicht geduldete Verhaltensweisen sind z.B.: 

 

 Sich mit Kindern einschließen 

 

 Kinder einschließen 

 

 Bestrafung von Kindern (zu unterscheiden von Konsequenzen) 

 

 Beschimpfungen, Diffamierungen, Beleidigungen 

 

 Abwertungen und Stigmatisierungen von Kindern 

 

 Bloßstellungen 

 

 Einschüchterungen und Drohungen 

 

 Ignorieren von Kindern, Entzug der Zuwendung  

 

 Soziale Isolierung 

 

 Emotionale Erpressung, Manipulationen 

 

 Gezielte Angsteinflößungen 

 

 Gezielte Konfrontation mit traumatisierenden, angstauslösenden sowie beschämenden 

Situationen (Beobachtung, Film etc.) 

 

 Annahme von Geschenken, die über die normale Anerkennung hinausgehen 

 

 Anschreien von Kindern 

 

 Schlagen (auch Ohrfeigen oder Klapse) 

 

 Schütteln von Kindern 

 

 Zufügen sonstiger körperlicher Verletzungen oder Schmerzen 

 

 „Sicherheiten“ (Schnuller, Schmusetuch, Kuscheltier, Kappe, etc.) den Kindern weg-

nehmen 

 

 Körperliche Grenzüberschreitungen (Berührungen, wenn das Kind sie nicht möchte) 

 

 Sexualisierte Sprache 
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 Verbal-sexuelle Botschaften 

 

 Sexuelle Handlungen an oder vor Kindern 

 

 Vorführen von Medien mit sexualisierten, pornographischen Inhalten 

 

 Missbräuchliche Nutzung von Fotos mit Kindern 

 

b) Kritische Verhaltensweisen, die im Team beziehungsweise mit dem/der Vorgesetzten oder  An-

leitenden zu besprechen sind z.B.: 

 

 Benachteiligung oder Bevorzugung von Kindern 

 

 materielle Belohnungen von einzelnen Kindern 

 

 Setzung von größeren Konsequenzen 

 

 Unbeabsichtigte Berührungen des Kindes, vor allem im Brust- und Genitalbereich 

 

 Übernahme weiterer Aufträge zur Betreuung und Förderung des Kindes, die über die 

Arbeit im Kirchenkreis hinausgehen 

 

 Persönliche Geschenke ans Kind 

 

 

Vorfälle (aus der oberen Liste), die in emotionaler Überreaktion oder unbeabsichtigt passiert sind, 

werden der/dem direkten Vorgesetzten, im ehrenamtlichen Bereich der anleitenden Person gemeldet 

und im Team beziehungsweise mit dem/der  direkten Vorgesetzten oder Anleitenden besprochen. 

 

 



Kinderschutzkonzept des Evangelischen Kirchenkreises Koblenz 

49 

Anhang Nr. 6 

 

Aufsicht und Haftung  
 

Entstehen der Aufsichtspflicht 

Das Recht und die Pflicht, das Kind bzw. den/die Jugendliche zu beaufsichtigen, ist zunächst Teil 

des Personensorgerechts der Erziehungsberechtigten (§ 1631 Bürgerliches Gesetzbuch). Die Beauf-

sichtigung dient dem Schutz des Kindes bzw. des/der Jugendlichen und dem Schutz Dritter vor 

Schäden, die es/er/sie anrichten könnte. Die Aufsicht kann einer anderen Person übertragen werden.  

 

Aufgabe der Aufsichtspersonen 

Die Gesamtverantwortung für die Aufsicht trägt die Leiterin/der Leiter der Einrichtung/Maßnahme/ 

Gruppe o.ä. Sie beinhaltet auch, dass sie/er die anderen pädagogischen Kräfte anleitet und überwa-

chen muss.  

Die aufsichtsführende Person hat drei Pflichten: 

 Informationspflicht (Informationen über Kinder und Jugendlichen weitergeben, Informatio-

nen für Orte einholen und weitergeben.  

 tatsächliche Ausführung der Aufsicht (Pädagogischer Auftrag beeinflusst die Aufsichtsfüh-

rung) 

 Eingreifpflicht (zur Schadensverhütung) 

 

Inhalt der Aufsichtspflicht 

Hauptaufgabe in pädagogischen Einrichtungen / Gruppen ist die Unterstützung und Förderung des 

Kindes bzw. des/der Jugendlichen in seiner/ihrer Entwicklung. Deshalb richten sich Art und Um-

fang der Aufsicht nach den genannten Aufgaben und nicht umgekehrt. Aus diesem Grund gibt es 

auch keine festen Regeln, wie und in welchem Umfang die Aufsicht ausgeübt werden muss. Kei-

nesfalls darf sie pädagogische Maßnahmen einschränken.  

Das Maß der Aufsicht ist also immer situationsbezogen und abhängig von den Umständen des Ein-

zelfalles. Die Anforderungen an die Aufsicht  

 lassen sich mit einer vernünftigen Pädagogik vereinbaren, 

 berücksichtigen das Ziel der Erziehung zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, 

 schränken das Kind bzw. den/die Jugendliche/n nicht in seinem Recht auf die Ausschöpfung 

seiner Erfahrungsmöglichkeiten ein.  

 

Haftung 

Die Haftung ist die Kehrseite der Aufsichtspflicht: Sie entsteht, wenn ein erfordertes Verhalten - 

etwa eine erforderliche Aufsicht nach den oben genannten Kriterien - nicht oder nur schlecht erfüllt 

wurde. Die zivilrechtliche Haftung führt zur Verpflichtung, für eine entstandene Körperverletzung 

oder Sachbeschädigung Schadensersatz zu leisten, die strafrechtliche Haftung führt zu einer straf-

rechtlichen Sanktion, die dienstrechtliche Haftung hat dienstrechtliche, arbeitsrechtliche oder dis-

ziplinarische Konsequenzen. 
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Kriterien zur Einschätzung 

der Wahrnehmung der Aufsichtspflicht1 

Faktoren in der Person des Kindes bzw. der/des Jugendlichen 

 Alter 

 Entwicklungsstand (körperlich, geistig, sozial) 

 Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

 soziales Verhalten / Gruppenverhalten 

 soziale Bindung an Gruppenmitglieder 

 Charakter, Eigenarten 

 Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensweisen  

 Krankheiten, Beeinträchtigungen (permanent, aktuell) 

 neu in der Gruppe, in der Einrichtung, im Stadtteil, in der Stadt 

 anderer Kulturkreis / Sprache 

 Verweildauer in der Einrichtung 

 aktuelle Befindlichkeit (Tagesform, psychische und physische Verfassung) 

Faktoren in der Gruppe 

 Größe 

 Zusammensetzung (Gruppendynamik, Eigenart der Gruppe) 

 Anzahl der zu beaufsichtigenden Kinder und Jugendlichen 

 gegenseitige Kenntnis (Zeitdauer seit Bestehen, Erfahrung miteinander) 

 aktuelle Situation 

 Vertrautheit mit der Situation 

Faktoren in der Person der Fachkraft / Aufsichtsperson 

 Alter 

 Qualifikation / berufliche Erfahrungen 

 Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten (allgemein und in Bezug auf die Gesamtgruppe) 

 Krankheiten, Beeinträchtigungen (permanent, aktuell) 

 Beziehung zum einzelnen Kind bzw. zum/zur einzelnen Jugendlichen 

 Beziehung zur Gruppe (Akzeptanz, Vertrauen) 

 Übersicht über das Geschehen in der Gruppe 

 Art der Vorbereitung der Aktivität / Kontrolle 

 Tagesform 

 

Bestehende Verhältnisse 

 Vertragsbedingungen mit den Erziehungsberechtigten 

 Zumutbarkeit von Beaufsichtigung / Arbeitsbelastung 

 

Ort / Umfeld 

 Situation, Zeitpunkt 

                                                 
1 Quellen: Rechthandbuch für Erzieherinnen Luchterhand Verlag; RB 07-MS Leitungsfunktionskurs AK;  Handbuch Kindertagesein-

richtungen Walhalla-Verlag  
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 räumliche Gegebenheiten 

 Bekanntheit des Geländes für das Kind bzw. die/den Jugendlichen bzw. die Gruppe 

 für Kinder und Jugendliche vorgesehen (Spielplatz) oder sonstiges Gelände 

 drinnen / draußen 

 Abgeschlossenheit des Geländes 

 Beschaffenheit des Geländes 

 allgemeine Gefahren in der Umgebung (Gewässer, Hauptverkehrsstraßen, Baustellen, Bahn-

anlagen ...) 

 konkrete Gefahren bezogen auf das Kind, die/den Jugendlichen und/oder die Gruppe 

(Kenntnis, Vertrautheit der Kinder und Jugendlichen mit den Gefahren) 

 

Aktivität / Beschäftigung 

 Art des Spiels 

 die davon ausgehende allgemeine Gefahr (Baden, Geländespiel, Handwerksarbeiten, Mit-

tagsruhe, Essen) 

 die davon ausgehende konkrete Gefahr (dem Kind bzw. der/dem Jugendlichen bekannt, 

nicht bekannt; Umgang geübt, nicht geübt) 

 Innen- oder Außenaktivität 

 gleichwertige, aber ungefährlichere Aktivitäten vorhanden 

 

Gegenstände, Spielgeräte 

 allgemeine Gefährlichkeit (allgemein z.B. Messer) 

 konkrete Gefährlichkeit (dem einzelnen Kind bzw. der/dem Jugendlichen oder der Gruppe 

bekannt, z.B. Übung im Umgang mit Messern) 

 

Pädagogische Ziele und Grundsätze 

 Aktion mit pädagogischen Zielen vereinbar oder nicht 

 Einbettung in pädagogische Konzeption 

 Grundsatz der Fachlichkeit und Verhältnismäßigkeit 

Kann das päd. Ziel auch mit weniger gefährlichen Mitteln erreicht werden? Kann das Han-

deln klar und widerspruchsfrei erläutert werden? 

 Abwägung, Zumutbarkeit 

Angemessenheit der Belehrung und Warnung 

Angemessenheit der Beobachtung und Überwachung 

Angemessenheit des Eingreifens von Fall zu Fall 

Angemessenheit der Freiheitsgewährung (im Rahmen der Erziehung zur Selbständigkeit 

bzw. im Rahmen des päd. Konzeptes) 

 Auswahl, Vorbereitung, Durchführung nach fachlichen Maßstäben 
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Anhang Nr. 7  

 

Ablauf Beschwerdeverfahren 
 

Schritte Verantwortlich Mitgeltende Doku-

mente 

   

Beschwerde annehmen 

Mit Rückfragen Beschwerdeklarheit schaf-

fen: Worum geht es genau? 

Beschwerde anneh-

mende Person 

Dokumentationsbo-

gen Beschwerdebe-

arbeitung 

   

Klärung der Zuständigkeit 

Wer ist Ansprechperson für Beschwerde? 

Beschwerde anneh-

mende Person 

Dokumentationsbo-

gen Beschwerdebe-

arbeitung 

   

Weg der Beschwerdebearbeitung dem/der 

Beschwerdeführenden transparent machen  

Beschwerde anneh-

mende Person 

Dokumentationsbo-

gen Beschwerdebe-

arbeitung 

   

Evtl. Weitergabe der Beschwerde  Beschwerde anneh-

mende Person 

Dokumentationsbo-

gen Beschwerdebe-

arbeitung 

   

Beschwerdebearbeitung Festgelegte Person, 

z.B. Abteilungslei-

tung; Leitung einer 

Maßnahme 

Dokumentationsbo-

gen Beschwerdebe-

arbeitung 

   

Lösungen und Antworten aus der Be-

schwerdebearbeitung mitteilen (persönli-

ches Gespräch, schriftlich, Telefon, Mail) 

Beschwerde bearbei-

tende Person 

Dokumentationsbo-

gen Beschwerdebe-

arbeitung 

   

Zufriedenheit der Beschwerdebearbeitung 

beim der/dem Beschwerdeführenden er-

fragen 

Beschwerde bearbei-

tende Person 

Dokumentationsbo-

gen Beschwerdebe-

arbeitung 

   

Analyse und Nutzbarmachung für die 

Verbesserung der eigenen Qualität durch 

jährliche Bearbeitung im Arbeitsbereich  

Fachteam, Leitung Jahresplan 
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Anhang Nr. 8 

 

Beschwerde-Dokumentation 
 

vom…………………………………………………… 

  

 

Name des/r annehmenden Mitarbeitenden:  

 

 

Name des/r Beschwerdeführenden: 

 

 

Darlegung des Sachverhaltes: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligte Personen: 
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Weitergeleitet am: 

 

an (Adressat der Beschwerde): 

 

 

 

Weiteres Vorgehen/Beschwerdebearbeitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Verantwortlich für eine Rückmeldung (Ad-

ressat der Beschwerde):  

 

       

Erfolgt am:       

Inhalt der Rückmeldung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bewertung der Rückmeldung durch Be-

schwerdeführende/n: 

 2. Spätere Bewertung der Rückmeldung durch 

Beschwerdeführende/n: 
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Anhang Nr. 9 

 

- Dokumentation zu § 8a SGB VIII  - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung- 
Verfahrensanleitung analog der Stadtverwaltung Koblenz                                                                                    

  
 

Anhang Nr. 9.1      

       

Daten zur meldenden Person/Institution    

     

Datum:   Uhrzeit:      

aufgenommen von:      

       

bitte ankreuzen   Name Adresse Telefon / Mail Erreichbarkeit Sonstiges 

  SelbstmelderIn           

  Verwandtschaft       
    

  Dritte / Nachbarn 
          

  anonym 
          

  MitarbeiterIn 
          

  
eigene Wahrneh-

mung           

  Institution 
          

              

       

 

   In welcher Beziehung steht die Melderin / der Melder zum Kind (optional zu beantworten)? 
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Anhang Nr. 9.2     

Angaben zur betroffenen Familie bzw. zu(m) betroffenen Kind(ern) 

      

  Mutter Vater Ist die Familie beim Träger be-

kannt? 

Name     ja         (      ) 

Vorname     nein      (      ) 

Anschrift       

Tel.Nr.       

   Kind Kind Kind Kind Kind 

Name           

Vorname           

geb. am           

Wohnort, falls abweichend vom 

Wohnort der Erziehungsberech-

tigten 

          

Sorgerecht bei           

Kindergarten  / Schule           

Tagespflege           

sonstige Betreuungs-

zusammenhänge 

          

Inhalt der Meldung / der Beobachtung (was ist wann, wo, wie wie oft, wann zuletzt passiert bzw. beobachtet worden)?: 
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Anhang Nr. 9.3     

      

 Sachverhalt, Problemeinschätzung, eingeleitete Maßnahmen     (im Team 

                                                                                                                                           zu besprechen) 

  

Mögliche in dem Sachverhalt angesprochene Gefährdungsgrundlagen (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

  
Vernachlässigung / Mangelversor-

gung   Körperliche Misshandlung   

  Seelische Gefährdung   Sexuelle Misshandlung   

  
Erwachsenen-Konflikte, z.B. häus-

liche Gewalt   Beziehungs- / Autonomiekonflikte   

  mögliche Selbstgefährdung  
Sonstige Gefährdung (bitte benennen):  

  

Bewertung des Sachverhaltes (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Einschätzung zur Seriosität 

  unglaubwürdig   widersprüchlich  

  glaubhaft   unklar  

Einschätzung zur Qualität 

  Hörensagen   Vermutungen  

  Fakten   unklar  

  

Erste Einschätzungen zum geschilderten Problem (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

  Allgemeines Problem ohne erhöhten Interventionsbedarf   

  Erheblich belastete Lebenssituation für die Kinder, z.B. Bedarf an Hilfe zur Erziehung 

Hinzuziehung der 

insoweit erfahrenen 

Fachkraft 

 

  Akute Gefährdung nicht ausgeschlossen 

Hinzuziehung der 

insoweit erfahrenen 

Fachkraft

 

  Akute Gefährdung als sicher anzunehmen 

Hinzuziehung der 

insoweit erfahrenen 

Fachkraft

 

  Einschätzung nicht möglich 

Hinzuziehung der 

insoweit erfahrenen 

Fachkraft
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Anhang Nr. 9.4     

      

Notwendige Maßnahmen, die mit …………………………………...…. .. (hier bitte die nach der Vereinbarung benannte 

Person eintragen) besprochen und zur Umsetzung vereinbart wurden  (Zutreffendes bitte ankreuzen)   

(   ) Hausbesuch sofort (   ) Kontaktaufnahme innerhalb einer Woche   

(   ) Weitere Recherchen (   ) Vorstellung im Team   

(   ) Beteiligung Personensorgeberechtigte (   ) Beteiligung Kind / Jugendlicher   

(   ) Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft (   ) Meldung an das Jugendamt   

(   ) Aktuell kein Handlungsbedarf      

          

      

Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft 

am:  Uhrzeit:  Name   

Der Fall wurde dem Jugendamt gemeldet. 

am:  Uhrzeit:  Name   

      

Datum, Unterschriften 
 

 

 

   

Datum,  Mitarbeiterin Datum, Leitung (optional) Datum, Person, lt Vereinbarung Datum, insoweit erfahrene Fachkraft 
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Anhang Nr. 9.5 

  
      

Dokumentation des Vorgehens / Ergebnisse der Besprechungen / Schutzplan: 
 

Datum der 

Teambe-

sprechung 

Beteiligte der 

Besprechung 

Festgelegter Schritt und Zeitrahmen verant-

wortlich 

Durch-

führung 

am/ab 

Ergebnis Unterschrift 

des/r Fallfüh-

renden 
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Anhang Nr. 9.6 

 

Dokumentation des Entscheidungsprozesses 
 

Einsatz eigener Maßnahmen 
pro contra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplante Maßnahmen: 

 

 

 

 

 

 

 



Kinderschutzkonzept des Evangelischen Kirchenkreises Koblenz 

61 

 

 

Einschalten des Jugendamtes  
pro contra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplante Maßnahmen: 
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Anhang Nr. 10  

 

Evaluationsbogen 
 

1. Personal 
 

Personalauswahl 

 

Kriterium erfüllt ja nein 

Berufsausbildung und Qualifizierung   

Fachlichkeit, Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildung   

Kommunikationsfähigkeit   

wertschätzende Haltung   

Offenheit für kritische Themen   

Grenzachtung   

Beachtung des Kinderschutzes   

Führungszeugnis   

Klärung von Lücken in Bewerbungsunterlagen   

ggf. Hospitation   

   

Einstellung ist keine Notlösung   

Arbeitsvertrag mit Kinderschutzkonzept und Selbstverpflichtungser-

klärung 

  

Vereinbarung einer Probezeit   

 

 

Einarbeitung 

 

Kriterium erfüllt ja nein 

Institution und Dienststelle sind vorgestellt, erforderlicher Unterlagen 

stehen zur Verfügung. 

  

Ein/e Ansprechpartner/Ansprechpartnerin ist benannt.   

Das Kinderschutzkonzept ist ausgehändigt.   

Arbeitssituationen sind im Hinblick auf den Kinderschutz besprochen 

worden. 

  

 

 

Bestandspersonal 

 

Kriterium erfüllt ja nein 

Das Kinderschutzkonzept ist ausgehändigt.   

Schulungen im Kinderschutz sind erfolgt.   

Das Kinderschutzkonzept einschl. der Vorgehensweisen bei Kindes-

wohlgefährdung und die Selbstverpflichtungserklärung sind Teil des 

Arbeitsvertrages 

  

Fortbildung der Mitarbeitenden zum Thema Kinderschutz und Ge-

sprächsführung sind erfolgt. 
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Das Führungszeugnis wird in regelmäßigen Abständen geprüft.   

Literatur ist zur Verfügung gestellt.   

Kinderschutz ist regelmäßiges Thema in Team- oder Dienstbespre-

chungen. 

  

Es gibt ein offenes Klima für das Ansprechen von Unsicherheiten.   

Vorschlägen von Mitarbeitenden zum Kinderschutz und zur Arbeit 

mit Kindern sind besprochen. 

  

Bereits bestehende private Kontakte zwischen Mitarbeitenden und 

Kindern/Jugendlichen sind mit dem Vorgesetzten besprochen.  

  

Die Leitung hat sich einen persönlichen Eindruck von der Einhaltung 

des Kinderschutzkonzeptes gemacht. 

  

 

 

Praktikanten und Praktikantinnen 

 

Kriterium erfüllt ja nein 

Die praktikumsanleitende Person ist benannt.   

Das Führungszeugnis wurde geprüft.   

Das Kinderschutzkonzept wurde erläutert.   

Situationen des Kinderschutzes wurden besprochen.   

Praktikanten und Praktikantinnen sind nach ihren Fähigkeiten einge-

setzt. Überforderung und zwiespältigen Situationen sind minimiert 

und wurden besprochen. 

  

 

 

Ehrenamtliche 

 

Kriterium erfüllt ja nein 

Kommunikationsfähigkeit, wertschätzende Haltung, Offenheit ge-

genüber kritischen Themen und Fähigkeit zur Achtung von Grenzen 

wurden im Vorstellungsgespräch überprüft. 

  

Kinderschutzkonzept und Selbstverpflichtungserklärung sind Teil der 

verbindlichen Vereinbarung. 

  

Das Kinderschutzkonzept ist erläutert.   

Das Führungszeugnis wurde geprüft.   

Eine anleitende Person ist benannt.   

Arbeitssituationen sind im Hinblick auf den Kinderschutz bespro-

chen. 

  

Aufgaben sind klar definiert und eng umgrenzt.    

Die Arbeit wird regelmäßig mit der anleitenden Person bzw. mit der 

Leitung unter besonderer Beachtung des Kinderschutzes reflektiert. 

  

Bereits bestehende private Kontakte zwischen ehrenamtlicher Person 

und Kindern oder Jugendlichen sind mit der anleitenden Person bzw. 

der Leitung besprochen. 
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Positive Erfahrungen bei der Durchführung der Maßnahmen: 

 

 

 

 

Mängel bei der Durchführung 

 

 

 

 

Ergänzungen bzw. Veränderungen der Maßnahmen 

 

 

 

 

2. Partizipation 
 

Kriterium erfüllt ja nein 

Individuelle Möglichkeit der Beteiligung für Kinder und Jugendliche 

sind vorhanden. 

  

Möglichkeiten der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in 

Gruppen sind vorhanden.  

  

Die Art der Beteiligung ist auf den Entwicklungsstand und die Fähig-

keiten der Kinder und Jugendlichen abgestimmt. 

  

Die Ideen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen sind anerkannt 

und werden in die Überlegungen aufgenommen. 

  

Der weitere Verlauf und die getroffenen Entscheidungen werden den 

Kindern und Jugendlichen mitgeteilt und erklärt. 

  

Die Mitarbeitenden sind in Partizipation geschult.   

Partizipation ist regelmäßig Thema in Team- oder Dienstbesprechun-

gen. 

  

Rückmeldungen der Kinder und Jugendlichen zu ihrer Partizipation 

sind ausgewertet. 

  

 

 

Positive Erfahrungen bei der Durchführung der Maßnahmen: 

 

 

 

 

Mängel bei der Durchführung: 

 

 

 

 

Ergänzungen bzw. Veränderungen der Maßnahmen: 
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3. Beschwerdemanagement 
 

Kriterium erfüllt ja nein 

Das in Anlage Nr. 7 „Ablauf Beschwerdeverfahren“ und Anlage 8 

„Beschwerde-Dokumentation“ beschriebene Vorgehen ist erfüllt. 

  

Verschiedene Möglichkeiten zur Beschwerde sind vorhanden.   

Die internen und externen Möglichkeiten der Beschwerde sind den 

Kindern und Jugendlichen bekannt. 

  

Kinder und Jugendlichen werden zur Meinungsäußerung ermutigt.   

Die Verantwortung der Mitarbeitenden ist klar definiert und den Kin-

dern und Jugendlichen mitgeteilt worden.  

  

Der Kinderschutz ist beachtet und ggf. ist das Kindeswohl nach An-

lage Nr. 9 „Erfassung und Dokumentation zu § 8a SGB VIII – 

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ überprüft bzw. gesichert 

worden. 

  

Beschwerden werden zur Verbesserung von Strukturen und Abläufen 

genutzt. 

  

 

 

Positive Erfahrungen bei der Durchführung der Maßnahmen: 

 

 

 

 

Mängel bei der Durchführung: 

 

 

 

 

Ergänzungen bzw. Veränderungen der Maßnahmen: 

 

 

 

 

4. Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
 

4.1 Umgang  mit Meldungen der Kinder/Jugendlichen, Erziehungsberechtigten 

und/oder Mitarbeitenden 

 

1. Wurden die Verfahrensrichtlinien nach Anlage Nr. 9 „Erfassung und Dokumentation zu 

§8a SGB VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ eingehalten?  

 ja 

 nein 

 teilweise 

 

Was wurde ausgelassen/nicht beachtet? Weshalb? Mit welchem Ergebnis? 
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Was kann verbessert werden? 

 

 

 

 

2. Wie sind die Erfahrungen zum Verlauf und zu Ergebnissen der Einschaltung externer Stel-

len (externe insoweit erfahrene Fachkraft, arbeitsrechtliche Beratung, Strafbehörden)? 

 

Was verlief gut? 

 

 

 

 

Was kann verbessert werden? 
 

 

 

 

3. Wurde das Kind bzw. der/die Jugendliche ausreichend geschützt?  

 ja 

 nein 

 teilweise 

Wie wurde das Kind bzw. der/die Jugendliche geschützt? 

 

 

 

 

Wie war die weitere Entwicklung des Kindes bzw. des/der Jugendlichen? 

 

 

 

 

Was kann in Zukunft verbessert werden? 

 

 

 

 

4. Wie verlief der Einbezug der Erziehungsberechtigten? 

     (Kein Einbezug der Erziehungsberechtigten bei zu befürchtender weiterer Gefährdung des   

     Kindes bzw. des/der Jugendlichen durch den Einbezug!) 

 

 

 

 

Was kann in Zukunft verbessert werden? 
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5. Wurden das Kind bzw. der/die Jugendliche und ggf. die Erziehungsberechtigten ausrei-

chend versorgt? 

 ja 

 nein 

 teilweise 

Wie wurden sie versorgt? (ggf. Einleitung medizinischer Hilfen bzw. Vermittlung von Bera-

tungsmöglichkeiten und therapeutischen Hilfen) 

 

 

 

 

Was kann verbessert werden? 

 

 

 

 

6. War das Verfahren für die Betroffenen (Kind, Jugendliche/r, Erziehungsberechtigte) trans-

parent? (Kein Einbezug der Erziehungsberechtigten bei zu befürchtender weiterer Gefährdung 

des Kindes bzw. des/der Jugendlichen durch den Einbezug!) 

 ja 

 nein 

 teilweise 

Was kann verbessert werden? 

 

 

 

 

 

4.2 Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch eine/n Mitarbeitende/r 

(zusätzlich zu 4.1) 

 

1. Wurden die Verfahrensrichtlinien nach Anlage Nr. 9 „Erfassung und Dokumentation zu 

§8a SGB VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ eingehalten?  

 ja 

 nein 

 teilweise 

 

Was kann in Zukunft verbessert werden? 

 

 

 

 

2. War das Verfahren für die/den Mitarbeitende/n transparent? (Keine Mitteilung von Details 

bei zu befürchtender weiterer Gefährdung des Kindes bzw. des/der Jugendlichen hierdurch!) 

 ja 

 nein 
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 teilweise 

 

Was kann verbessert werden? 

 

 

 

 

3. Wie verlief die Mitteilung an andere Kinder/Jugendliche und Erziehungsberechtigte? 

Was verlief gut? 

 

 

 

 

Was kann verbessert werden? 

 

 

 

 

4. Wie verlief  die Information der Öffentlichkeit? 

Was verlief gut? 

 

 

 

 

Was kann verbessert werden? 

 

 

 

 

5. Bei Widerlegung des Verdachts: Wie verlief die Rehabilitation des/r Mitarbeitenden? 

Was verlief gut? 

 

 

 

 

Was kann verbessert werden? 

 

 
 

 

4.3 Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch andere Kinder oder Ju-

gendliche (zusätzlich zu 4.1) 

 

1. Wurden die Verfahrensrichtlinien nach Anlage Nr. 9 „Erfassung und Dokumentation zu 

§8a SGB VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ eingehalten?  

 ja 

 nein 

 teilweise 
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Was kann in Zukunft verbessert werden? 

 

 

 

 

2. Wie verlief der Einbezug der Erziehungsberechtigten des verursachenden Kindes bzw. 

des/der verursachenden Jugendlichen? 

(Kein Einbezug der Erziehungsberechtigten bei zu befürchtender Gefährdung des verursa-

chenden Kindes bzw. des/der verursachenden Jugendlichen durch den Einbezug!) 

 

 

 

 

Was kann in Zukunft verbessert werden? 

 

 

 

 

3. Wurden das verursachende Kind bzw. der/die Jugendliche und ggf. die Erziehungsberech-

tigten ausreichend versorgt? 

 ja 

 nein 

 teilweise 

Wie wurden sie versorgt? (Vermittlung von Beratungsmöglichkeiten und therapeutischen o-

der anderen Hilfen) 

 

 

 

 

4. ggf.: Wie verlief die Mitteilung an andere Kinder/Jugendliche und Erziehungsberechtigte? 

Was verlief gut? 

 

 

 

 

Was kann verbessert werden? 

 

 

 

 

5. ggf: Wie verlief  die Information der Öffentlichkeit? 

Was verlief gut? 

 

 

 

 

Was kann verbessert werden? 



Kinderschutzkonzept des Evangelischen Kirchenkreises Koblenz 

70 

 

 

 

6. Bei Widerlegung des Verdachts: Wie verlief die Rehabilitation des verdächtigten Kindes 

bzw. des/der Jugendlichen? 

Was verlief gut? 

 

 

 

 

Was kann verbessert werden? 

 

 

 

 

4.4 Bei Bekanntwerden einer nicht durch die/den Betroffene/n selbst gemeldeten mögli-

chen bzw. tatsächlichen Gefährdung 

 

1. Welche Beweggründe sprachen gegen eine Mitteilung der Vorfälle oder Empfindungen 

durch die/den Betroffene/n? 

 

 

 

 

2. Was kann verbessert werden, damit Kinder und Jugendliche sich trauen, Vorfälle oder 

Empfindungen mitzuteilen? 
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Anhang Nr. 11 
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Enders, U.: Grenzen achten: Schutz vor sexuellem Missbrauch in Institutionen Ein Handbuch 
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Anhang Nr. 12 
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